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Prüfungsordnung der Universität Mannheim 
für den M·aster-Studiengang 

,,Mannheim Master in Business Research" 

vom 11 7. Juni 2018 

Aufgrund von § 32 Absatz 3 Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHGJ hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 30. Mai 2018 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 LHG die Prüfungsordnung der Universität 
Mannheim für den Master-Studiengang „Mannheim Master in Business Research" (M.Sc.} beschlossen. 

Der Rektor hat dieser. Satzung zugestimmt am ·o 7 lw�, :;i-;;3
. . I, .11,,;11, 1.� l 

Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Prüfungsordnung in männlicher Sprachform 
verwendet werden, gelten für Frauen in der entsprechenden weiblichen Sprachform. Dies gilt auch für die Führung 
von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Studienzweck

1Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den Abschluss eines ordnungsgemäßen Studiums des Studiengangs „Mannheim Master 
in Business Research" 2Mit der bestandenen Master-Prüfung erwirbt der Studierende einen zweiten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss (konsekutive Ausrichtung). 3Durch die bestandene Master-Prüfung weist der Studierende auf Basis
eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums der Betriebswirtschaftslehre oder eines anderen Bachelor-Abschlusses mit 
wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten vertiefte Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftswissenschaften nach. 4Ferner 
eignen sich die Studierenden ein profundes Wissen des aktuellen Forschungsstands in ihrer ausgewählten betriebswirt
schaftlichen Disziplin und die d,amit verbundenen theoretischen, konzeptuellen und praktischen Grundsätze an. 5Zudem 
wird das betriebswirtschaftliche Wissen systematisch ergänzt oder durch das Wissen in einem Bereich außerhalb dieses 
Fachbereichs interdisziplinär erweitert. 6Die Studierenden gewinnen ein Bewusstsein für bekannte und unbekannte 
Problemstellungen in ihrer Arbeit und lernen, qualitativ hochwertige wissenschaftliche Forschung eigenständig durchzu
führen: 7Sie lernen Forschungsmethoden und Analytik in ihrer ausgewählten Spezialisierung tiefgreifend anzuwenden 
und ihre Fertigkeiten im mündlichen und schriftlichen akademischen Diskurs zu demonstrieren. 8Daneben erwerben die , 
Studierenden mit der bestandenen Master-Prüfung die Fähigkeit, eigene Ideen zu entwickeln oder anzuwenden, für die 
vertiefte Fachkenntnisse für eine internationale, stark quantitativ ausgerichtete berufliche Laufbahn innerhalb oder 
außerhalb der Wissenschaft notwendig sind. 

§ 2 Graduierung

1Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung verleiht die ·Universität Mannheim durch die Fakultät für Betriebswirt
schaftslehre den akademischen Grad „Master of Science" (M.Sc.). 2Der akademische Grad darf erst nach Aushändigung
der Urkunde im Sinne des§ 32 geführt werden. 

§ 3 Studienumfang; Studienstruktur; Lehr- und Prüfungssprache

(1) 1Für den Master-Studiengang beträgt der Studien- und Prüfungsumfang mindestens 120 ECTS-Punkte unter Beach
tung der jeweiligen track-spezifischen Zusammensetzung aus den folgenden Bereichen: 

1. Track Accounting

a. Methods (24 ECTS-Punkte),
b. Economics (18 - 24 ECTS-Punkte),
c. Accounting (mind. 57 ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte);

2. Track Finance

a. Methods (40 ECTS-Punkte),

b. Economics (18 - 28 ECTS-Punkte),
c. Finance (mind. 37 ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte);

3. Track Information Systems

a. Methods (27 ECTS-Punkte),
b. Information Systems (mind. 78 ECTS-Punkte),
c. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte);

4. Track Management

a. Methods (mind. 18 ECTS-Punkte),
b. Economics (12 -18 ECTS-Punkte),
c. Management (mind. 60 ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (24 ECTS-Punkte);

5. Track Marketing

a. Methods (mind. 47 ECTS-Punkte),
b. Economics (0 - 25 ECTS-Punkte),
c. Marketing (mind. 41 ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte);
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6. Track Operations

a. Methods (mind. 28 ECTS-Punkte),
b. Economics (6 - 20 ECTS-Punkte),
c. Operations (mind. 48 ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (24 ECTS-Punkte);

7. Track Taxation

a. Methods (14 - 30 ECTS-Punkte),
b. Economics (10 - 25 ECTS-Punkte),
c. Taxation (mind. SO ECTS-Punkte),
d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte).

2Die Wahl des Tracks erfolgt im Bewerbungsverfahren um einen Studienplatz. 3Die Detailregelungen zu den in den je
weiligen Tracks zu erwerbenden ECTS-Punkten sind in der Anlage dieser Prüfungsordnung (Anlage) festgelegt. 4Ein ECTS
Punkt entspricht einem zeitlichen Arbeitsaufwand von 30 Stunden. 

(2) 1Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Die fachlich, thematisch und zeitlich abgeschlossenen Lerneinhei
ten (Module) umfassen je eine Lehrveranstaltung; abweichend davon umfasst das Modul Master-Arbeit keine Lehrver
anstaltung. 3Die einzelnen Module sind in übergeordneten thematischen Einheiten (Bereiche) zusammengefasst. 4Die
Zusammensetzung der einzelnen Bereiche und Module sind in den entsprechenden Bereichstabellen in der Anlage fest
gesetzt. 5Die weiteren· Inhalte sind im Modulkatalog des Studiengangs „Mannheim Master in Business Research" der
Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung {Modulkatalog) festgesetzt; der Modulkatalog wird vom Fakul
tätsrat für Betriebswirtschaftslehre beschlossen. 6Soweit in der Anlage oder im Modulkatalog auf andere Prüfungsord
nungen oder Modulkataloge verwiesen wird, finden die Regelungen dieser Prüfungsordnungen oder Modulkataloge im
Rahmen und unter Beachtung der Vorgaben dieser Prüfungsordnung ergänzende Anwendung.

(3) 1Module finden ausschließlich in englischer Sprache statt. 2Die einem Modul zugehörige Lehrveranstaltung wird
vollständig. in englischer Sprache abgehalten und sämtliche dieser Lehrveranstaltung zugewiesenen Studien- und Prü- ·
fungsleistungen sowie die Master-Arbeit sind in englischer Sprache zu erbringen.

§ 4 Regelstudienzeit; maximale Studienzeit; Trackwechsel

(1) Die Studienzeit für das Master-Studium, in der sämtliche für das Bestehen der Master-Prüfung erforderlichen Stu
dien- und Prüfungsleistungen erfolgreich erbracht werden können, beträgt vier Fachsemester (Regelstudienzeit).

(2) 1Sämtliche für die Master-Prüfung zu absolvierenden Studien- und Prüfungsleistungen müssen innerhalb einer Frist
erfolgreich erbracht werden (maximale Studienzeit). 2Die maximale Studienzeit endet drei Fachsemester nach der Re
gelstudienzeit zum Ende des siebten Fachsemesters, es sei denn, der Studierende hat die Überschreitung dieser Frist
nicht zu vertreten. 3Die Fristüberschreitung stellt der Prüfungsausschuss durch Bescheid fest; der Prüfungsanspruch
geht gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 2 LHG verloren.

(3) 1Der eigenverantwortliche Wechsel in einen anderen im Studiengang angebotenem Track ist auf schriftlichen Antrag
des Studierenden beim Prüfungsausschuss .möglich. 2Der Antrag ist rechtzeitig, spätestens vier Wochen nach Beginn der 
Vorlesungszeit für das betroffene Semester einzureichen. 3Einem rechtzeitig. gestellten Antrag ist stattzugeben, falls die
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen des begehrten Tracks bei einem unterstellten regulären Studienverlauf 
noch innerhalb der maximalen Studienzeit gemäß Absatz 2 erfolgreich erbracht werden könnten; Absatz 4 Satz 1 ist bei 
der Entscheidung über den Antrag entsprechend zu berüc_ksichtigen. 

(4) 1Wird einem Antrag gemäß Absatz 3 stattgegeben, werden die Prüfungen der Module des bisherigen Tracks, die
ausweislich der entsprechenden Nummer der Anlage i. V. m. dem Modulkatalog auch dem neu gewählten Track zuge
ordnet sind,

1. die bereits bestanden wurden einschließlich ihrer Bewertung;

2. für die der Studierende bereits verbindlich angemeldet ist, aber noch nicht bestanden hat, einschließlich der 
bereits genutzten Prüfungsversuche

von Amts wegen in den neuen Track übertragen; § 9 bleibt unberührt. 2Die Prüfungsverfahren der Prüfungen im Sinne
des Satzes 1 Nummer 2 werden fortgeführt. 3Die Prüfungsverfahren der Prüfungen der Module, die ausweislich der
entsprechenden Nummer der Anlage i. V. m. dem Modulkatalog nicht auch dem neu gewählten Track zugeordnet sind 
{Zusatzmodule), werden durch die Stattgabe des Antrages gemäß Absatz 3 beendet. ·. 

(5) 1Für die Wahrung der in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen ist der Studierende verantwortlich. 2Der je nach
gewähltem Track empfohlene Studienplan kann der entsprechenden Nummer der Anlage entnommen werden. 31st die
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Master-Prüfung bis zum Ende des sechsten Fachsemesters nicht bestanden, wird empfohlen, eine Studienberatung in 
der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses wahrzunehmen. 

II. Organisation und Verwaltung der Prüfungen; Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen

§ 5 Prüfungsausschuss

(1) 1Es wird ein Prüfungsausschuss für den Studiengang „Mannheim Master in Business Research" (M. Sc.) der Universi
tät Mannheim gebildet. 21hm gehören drei stimmberechtigte Hochschullehrer der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre
an. 3Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat bestellt.

(2) 1Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. 2Wiederbestellungen sind für alle Mitglieder zulässig. 3Die Amtszeit
beginnt jeweils am 1. August. 4Scheidet ein Mitglied des Prufungsausschusses vor Ablauf seiner Amtszeit aus, wird für
den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied bestellt.

(3) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor
sitzenden für die Dauer der Amtszeit. 2Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter mindestens ein
weiteres Mitglied anwesend ist. 2Der Prüfungsausschuss entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden
Mitglieder. 3Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag .

. (5) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht in einem öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, werden sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 3Diese Pflicht bezieht sich auf alle prüfungsbezogenen Tatsachen und Angelegenheiten,

1. die den Mitgliedern im Rahmen einer nicht öffentlichen Sitzung bekannt geworden oder in einer solchen be
handelt worden sind,

2. , deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben ist,
3. deren Geheimhaltung aus Gründen des offentlichen Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner

besonders angeordnet oder beschlossen ist
4. oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist.

4Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort und schließt Beratungsunterlagen
ein. 

§ 6 Zuständigkeit des Prüfungsa1.1sschusses

(1) 1Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung, soweit nicht eine
anderweitige Zuständigkeit vorgesehen ist. 2Er achtet darauf, dass die Bestimmungen der _Prüfungsordnung eingehalten
werden. 3Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten sowie über
die Verteilung der Noten. 4Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. 5Der Prüfungsaus
· schuss kann insbesondere folgende.Aufgaben auf den Vorsitzenden übertragen:

1. Bestellungen der Prüfer und Beisitzer;

2. Entscheidungen über Anerkennungen und Anrechnungen von Kompetenzen;

3. Entscheidungen über einen Trackwechsel;

4. Entscheidungen über Genehmigungen von Rücktritts- oder Säumnisgründen;

5. Entscheidungen über Täuschungsversuche;

6. Entscheidungen über Nachteilsausgleiche;

7. Entscheidungen über Fristverlängerungen;

8. Entscheidungen über Verfahrensfehler;

9. Feststellungen des endgültigen Nichtbestehens von Pflichtprüfungen

10. Feststellungen der Überschreitung von Prüfungsfristen;

11. Entscheidungen in Abhilfeverfahren bei erhobenen Widersprüchen.

6Der Übertragungsbeschluss ist jederzeit widerruflich.
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(2) Zur Unterstützung des Prüfungsausschusses und seines Vorsitzenden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben kann eine
Geschäftsstelle eingerichtet werden, die insbesondere in prüfungsrechtlicher Hinsicht vorbereitende Aufgaben im Auf
trag des Vorsitzenden oder Stellvertreters übernimmt.

§ 7 Prüfer,Beisitzer und Betreuer

(1) 1Zur Abnahme von Studien- und Prüfungsleistungen sind nur HochschuUehrer, außerplanmäßige Professoren, Hono
rarprofessoren und Privatdozenten sowie diejenigen akademischen Mitarbeiter, denen das Rektorat die Prüfungsbefug
nis gemäß § 52 Absatz 1 Sätze 5 und 6 LHG übertragen hat, befugt; § 15 Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt. 2Beisitzer kann
nur.sein; wer in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, mindestens eine Master-Prüfung oder eine mindes
tens gleichwertige Hochschulprüfung oder eine staatliche Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat . 

. · . . . 
(2) Beisitzer nehmen an Prüfungsverfahren mit beratender Stimme teil.

(3) 1 In mündlichen Prüfungen zieht der zuständige Prüfer eine sachkundige Pers.on als Schriftführer hinzu, der das Pro
tokoll anfertigt. 2Dieser kann in den Fällen gemäß § 13 Absatz 2 auch gleichzeitig als Beisitzer bestellt werden.

(4) 1In der Regel wird der verantwortliche Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung zum Prüfer bestelit. 2Zum Prüfe� einer
Prüfung in Form einer Hausarbeit oder ähnlichen Prüfungsform wird der das Thema Ausgebende bestellt.

(5) 1Jeder Prüfer kann sich eines oder mehrerer Korrekturassistenten bedienen. 2Der Prüfer stellt eine fachlich kompe
tente Bewertung sicher. 3Der Prüfer kann weitere Personen als Betreuer für Hausarbeiten oder ähnliche Prüfungsfor
men hinzuziehen. 4Betreuer beraten den Studierenden bei Fragen im Rahmen der Erstellung der Leistung; die individu
elle Leistungserbringung und Eigenverantwortlichkeit des Studierenden für die Leistung sind zu wahren. 

(6) Prüfer, Beisitzer und Betreuer unterliegen der Verschwiegenheit im Sinne des § 5 Absatz 5.

§ 8 Zuständigkeit des Studienbüros

(1) Für die verwaltungsniäßige Abwicklung der Prüfungen ist das Studienbüro zuständig;

(2) Zu den Aufgaben des Studienbüros gehören insbesondere

1. die Festsetzung und Bekanntgabe der Meldefristen, Prüfungstermine und -orte,

2. die Mitteilung der Namen der Prüfer und deren Benachrichtigung über die Prüfung,

3. die Entgegennahme der Prüfungsanmeldungen der Studierenden zu den (Wiederholungs-) Prüfungen,
es sei denn, die Prüfungsanmeldung erfolgt nach dieser Prüfungsordnung beim Prüfer,

4. die Eintragung der Prüfungszulassungen und -ablehnungen im System,

5. die Vornahme der Pflichtanmeldungen,

6. die Führung der Prüfungsakten,

7. die Überwachung der in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen,

8. die technische Abwicklung der Prüfungen und die Regelung sowie Einteilung der Aufsicht bei schriftli
chen Aufsichtsarbeiten,

9. die Benachrichtigung der Studierenden über die Ergebnisse von Prüfungen und

10. die Ausfertigung von Urkunden, Prüfungszeugnissen und Bescheinigungen über erbrachte Studien-
und Prüfungsleistungen, jeweils nebst Anlagen, sowie deren Aushändigung.

§ 9 Anerkem;1ung und Anrechnung von Kompetenzen

(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten, die in Studiengängen an staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschulen im In- und Ausland sowie an Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland erbracht worden sind, werden
anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenz kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die 
ersetzt werden.

(2) 1Bei der Anerkennung von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeit, sind Vereinbarun
'gen und Abkommen ·der Bundesrepublik Deutschland mit· anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften und Doppelabschlussprogrammen 
(Kooperationsvereinbarungen) ergänzend zu beachten. 2Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle
für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind anzurechnen, wenn
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1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind,

2. die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den zu ersetzenden Studien- und Prüfungsleistungen
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden sind.
2Für eine Anrechnung hat der Bewerber insbesondere nachzuweisen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erwor
benen und nachgewiesenen Kompetenzen in Art und Umfang den zu ersetzenden Leistungen im Wesentlichen entspre
chen. 3Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der Kompetenzen zu berücksichtigen. 4Die außerhalb des 
Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 50 Prozent des Master-Studiengangs er
setzen, in dessen Rahmen die Anrechnung erfolgen soll. 5Die Anrechnungsregelungen für Studien- und Prüfungsleistun
gen, die an Berufsakademien im Inland erworben wurden, bleiben unberührt. 

(4) 1Über die Anerkennung und Anr-echnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag. 2Es obliegt dem 
Studierenden, alle erforderlichen Unterlagen über die anzuerkennende oder anzurechnende Leistung dem Prüfungsaus
schuss bereitzustellen. 

(5) 1Werden Prüfungsleistungen anerkannt oder angerechnet, sind die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind, nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
2Für die Umrechnung im Ausland erbrachter Prüfungsleistungen kann der Prüfungsausschuss zur Sicherstellung einer 
einheitlichen Handhabung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben allgemeine Umrechnungsregelungen festlegen. 3Sind 
die Notensysteme nicht vergleichbar und ist eine Umrechnung nicht möglich oder liegen keine Noten vor, wird der 
Vermerk „bestanden" aufgenommen. 4Eine Anrechnung auf die Gesamtnote findet in diesem Fall nicht statt. 5Die Aner
kennung oder Anrechnung wird im Zeugnis sowie im Transcript of Records (Notenauszug) gekennzeichnet. 

(6) Nimmt der Studierende im Rahmen seines Studiums an der Universität Mannheim an einer Prüfung teil, obwohl er
die durch diese Prüfung nachzuweisenden Kompetenzen bereits in anerkennbarer oder anrechenbarer Weise anderwei
tig erworben hat, erklärt er damit zugleich den Verzicht auf die Anerkennung oder Anrechnung der bereits erbrachten
Leistung.

III. Prüfungsverfahren

1. Abschnitt: Studien- und Prüfungsleistungen

§ 10 Allgemeines; Vorleistungen und Prüfungen

(1) Die für die Master-Prüfung zu erbringenden Prüfungen sind mit Ausnahme der Prüfung Master-Arbeit den einzelnen
Lehrveranstaltungen der Module zugeordnet.

(2) 1Eine Prüfung im Sinne dieser Prüfungsordnung besteht aus einer oder mehreren individuellen Prüfungsleistungen. 
2Gruppenprüfungen sind zulässig, es sei denn eine solche widerspräche der Form der Prüfung. 3Die abschließende Fest
legung des Themas einer Gruppenprüfung und Zuteilung der von deri einzelnen Studierenden zu bearbeitenden Aufgc!
ben erfolgt durch den Prüfer. 4Bei Gruppenprüfungen wird ausschließlich die individuelle Leistung des einzelnen Studie
renden an der Gruppenprüfung bewertet; es wird sichergestellt, dass sich bei einer gemeinsamen Bearbeitung eines 
Themas der Einzelbeitrag eines jeden Gruppenmitgliedes eindeutig abgrenzen und zuverlässig bewerten lässt. 

(3) 1Die Festlegung der Prüfungen der Pflichtmodule (Pflichtprüfungen) erfolgt in der Anlage. 2Steht in der Anlage eine· 
alternative Zusammensetzung für eine Pflichtprüfung zur Auswahl, entscheidet der zuständige Prüfer, welche konkrete 
Prüfung in dem jeweiligen Semester zu erbringen ist. 3Die Entscheidung gemäß Satz 2 gibt der Prüfer rechtzeitig im 
Voraus de_r Prüfung, in der Regel zum Vorlesungsbeginn des betroffenen Semesters, in geeigneter Form bekannt .und 
teilt die Entscheidung dem Studienbüro mit. 

(4) Die Zusammensetzung der den Wahlmodulen zugehörigen Prüfungen· (Wahlprüfungen) sowie die Art, Form und
Umfang oder Dauer der diesen Prüfungen zugehörigen einzelnen Leistungen werden in der Prüfungsordnung in Verbin
dung mit dem Modulkatalog festgesetzt.

(5) Im Modulkatalog können erfolgreich zu erbringende Leistungen als Voraussetzung zur Zulass1,mg zu einer Prüfung
(Vorleistungen) sowie weitere Zulassungsvoraussetzungen festgelegt werden. Wird in der Prüfungsordnung auf eine
Prüfungsordnung oder einen Modulkatalog eines Studiengangs einer anderen Fakultät der Universität Mannheim ver
wiesen, werden etwaige Vorleistungen und weitere Zulassungsvoraussetzungen für diese Prüfung in der entsprechen
den Prüfungsor�nung in Verbindung mit dem jeweiligen Modulkatalog des betroffenen Studiengangs festgesetzt.
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(6) 1Durch die Prüfungen soll der Studierende nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden seines Faches eigenständig ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 
2Der Prüfer bestimmt die zugelassenen Hilfsmittel und gibt sie in geeigneter Form rechtzeitig im Voraus bekannt. 

§ 11 Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen; Prüfungstermine

(1) 1Sämtliche Prüfungen sind von dem Studierenden anzumelden. 2Die Anmeldung zu einer ersten Prüfung hat eigen
verantwortlich durch den Studierenden zu erfolgen. 3Besteht der Studierende den ersten Prüfungsversuch nicht oder 
gilt dieser oder der Wiederholungsversuch als nicht unternommen, wird der Studierendeje nach Zusammensetzung der 
betroffenen Prüfung für den folgenden Prüfungsversuch zum nächsten Prüfungstermin pflichtangemeldet oder er hat 
sich erneut eigenverantwortlich anzumelden. 

(2) 1Zu einer Prüfung wird der Studierende nur zugelassen, falls er 

1. im Studiengang „Mannheim Master in Business Research" (M.Sc.) eingeschrieben ist,

2. die für die betroffene Prüfung festgelegten Voraussetzungen erfüllt, insbesondere die Vorleistungen be
standen hat, und

3. den Prüfungsanspruch in demselben oder in einem inhaltlich im Wesentlichen gleichen Studiengang im Sin
ne der Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und das hochschuleigene Auswahlver
fahren im Studiengang „Mannheim Master in Business Research" in der Jeweils geltenden Fassun� nicht verlo
ren hat.

2Ergänzend gelten für die Zulassung zu der Master-Arbeit die Regelungen des§ 15 Absatz 3 Sätze 2 bis 4. 

(3) 1Die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ist von dem Studierenden vor der Teilnahme im Studienbüro inner
halb einer von den Studienbüros festgesetzten Frist vorzunehmen (Anmeldefrist). 2Die Verlängerung der Anmeldefrist 
ist durch die Studienbüros möglich (Nachmeldung). 3Die eigenverantwortliche Anmeldung kann nach Ende der Anmel
,defrist ausschließlich innerhalb einer von den Studienbüros festgesetzten Frist zurückgenommen werden (Abmeldung). 
4Nach Ende der Abmeldefrist ist die Anmeldung zu dem Prüfungsversuch verbindlich. 

(4) 1Liegt die Teilnahme zeitlich vor dem Beginn der Anmeldefrist und ist dem Studierenden, aus diesem Grund eine 
vorherige eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung im Studienbüro nicht möglich, erfolgt die verbindliche Prüfungs
anmeldung durch den Studierenden bereits durch die Entgegennahme der vom Prüfer zugeteilten Aufgabe der �eistung 
(Teilnahme). 21n diesen Fällen erfolgt die Zulassung des Studierenden zu der betroffenen Prüfung durch den Prüfer mit 
der Ausgabe der Aufgabe; es obliegt dem Studierenden, dem Prüfer die für die Zulassung erforderlichen Informationen , 
bereitzustellen., 

(5) Für die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung zu der Master-Arbeit gelten ausschließlich die Regelungen des§' 15

Absatz 3 Sätze 1 und 4. 

(6) Besteht eine Prüfung in der Erbringung einer Leistung, ist für die Anmeldung je nach Prüfungsform zudem zu beach
ten:

1. Zu einer Prüfung in Form einer schriftlichen Aufsichtsarbeit (Klausur):

a. 1Die Ersttermine eines Semesters für die Absolvierung der Klausuren sollen am Anfang der vorlesungsfrei
en Zeit und die Zweittermine vor Beginn, spätestens jedoch in der ersten Woche der Vorlesungszeit des 
darauffolgenden Semesters st�ttfinden. 2Zwischen der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse des Erstter
mins und dem Zweittermin sollen mindestens zwei Wochen,liegeri. 3Der Zweittermin wird dem .Semester 
des Ersttermins zugerechnet. 

b. 1Der Studierende kann die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung zu den Klausuren der Module mit 
den Kürzeln CC 501 bis 504 sowie BE 510 und BE 511 nach eigener Wahl zum Erst- oder Zweittermin vor
nehmen. 2Zu den Klausuren aller übrigen Module kann der Studierende die eigenverantwortliche Prü
fungsanmeldung ausschließlich zum Ersttermin eines Semesters vornehmen. 

c. Bei einer Klausur, dessen Aufgaben im Ersttermin eines Semesters zu unterschiedlichen Zeitpunkten er
bracht werden, ist der erste Klausurteil zeitlich lehrveranstaltungsbegleitend und der zweite Klausurteil
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zeitlich zum Ersttermin im Sinne von Buchstabe a Satz 1 zu absolvieren; im Zweittermin eines Semesters 
werden beide Klausurteile zusammenhängend erbracht. 

d. Wird ein Prüfungsversuch nicht bestanden oder gilt dieser als nicht unternommen, erfolgt eine Pflichtan
meldu_ng zum nächstmöglichen Prüfungstermin, falls dem Studierenden weitere Prüfungsversuche zur
Verfügung stehen.

2. Zu einer mündlichen Prüfung in Form eines Prüfungsgesprächs oder ähnlichen Prüfungsform:

a. 1Die Ersttermine eines Semesters für die Absolvierung der Prüfungsgespräche oder einer ähnlichen Prü
fungsform finden während des Semesters statt; in dem die zugehörige Lehrveranstaltung belegt wird (Prü
fungstermin eines Semesters). 2Es kann ein Zweittermin im selben Semester vorgesehen werden, falls
dies die Form der Leistung ermöglicht; bei lehrveranstaltungsgebundenen Leistungen ist dies ausge
schlossen.

b. Der Studierende kann die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ausschließlich zu dem Prüfungstermin
eines Semesters vornehmen.

c, Wird ein Prüfungsversuch nicht bestanden.oder gilt dieser als nicht unternommen, erfolgt eine Pflichtan
meldung zum nächstmöglichen Prüfungstermin, falls dem Studierenden weitere Prüfungsversuche zur 
Verfügung stehen. 

3. Zu einer Prüfung in Form einer Hausarbeit oder einer ähnlichen Prüfungsform:

a. 1Der Studierende kann die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ausschließlich zu dem Prüfungster
min eines Semesters. 2Die Prüfung ist beim Prüfer anzumelden; Absatz 3·findet keine und Absatz 4 ent
sprechende Anwendung.

b. Die Ausgabe des Themas einer Hausarbeit oder ähnlichen Prüfungsform erfolgt während des Semesters,
·in dem die zugehörige Lehrveranstaltung belegt win:l {Prüfungstermin eines Semesters).

c. Wird ein Prüfungsversuch nicht bestanden oder gilt dieser als nicht unternommen, hat sich der Studie
rf;!nde zu einem Prüfungstermin eines folgenden Semesters erneut eigenverantwortlich anzumelden.

(7) 1Besteht eine Prüfung in der Erbringung mehrerer Leistungen, ist für die eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung
nach den Absätzen 3 und 4 auf den Zeitpunkt der Teilnahme an der ersten zu erbringenden Leistung der Prüfung abzu
stellen. 2Zudem ist zu beachten:

1. 1Umfasst die Prüfung lehrveranstaltungsgebundene Leistungen· und auch eine Klausur, wird die Klausur zum
· Ersttermin eines Semesters gemäß Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a Satz 1 absolviert; die übrigen Leistungen
derselben Prüfung sind zuvor lehrveranstaltungsbegleitend zu erbringen (Ersttermin eines Semesters). 2Der
Studierende kann eine eigenverantwortliche Prüfungsanmeldung ausschließlich zu dem Ersttermin eines Se
mesters vornehmen_. 3Der Zweittermin eines Semesters soll vor Beginn, spätestens jedoch in der·ersten Woche
der Vorlesungszeit des darauffolgenden Semesters stattfinden und wird dem Semester des Ersttermins zuge
rechnet; er umfasst eine abweichende Prüfungszusammensetzung zur Prüfung im Erstterm•in. 4Wird die Prü
fung in einem Prüfungstermin rilcht bestanden oder gilt dieser Prüfungsversuch als nicht unternommen und 
steht dem Studierenden ein' weiterer Prüfungsversuch zur Verfügung, erfolgt eine Pflichtanmeldung· zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin.

2. 1Umfasst die Prüfung ausschließlich lehrveranstaltungsgebundene Leistungen, werden· diese während eines
Semesters absolviert (Prüfungstermin eines Semesters). 2Der Studierende kann eine eigenverantwortliche Prü
fungsanmeldung ausschließlich zu dem Prüfungstermin eines Semesters vornehmen. 3Wird die Prüfung in die
sem Prüfungstermin nicht bestanden oder gilt dieser Prüfungsversuch als nicht unternommen, liegt der nächst
mögliche Prüfungstermin im Rahmen des folgenden Angebots der betroffenen Lehrveranstaltung. 4Zu diesem
nächsten Prüfungsversuch wird der Studierende pflichtangemeldet.
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§ 12 Art und Form von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Leistungen sind Studien- oder Prüfungsleistungen:

-A�-

1. Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind individuelle Leistungen, die von dem Prüfer mit
einer Note gemäß§ 16 Absatz 2 bewertet werden;

2. Studienleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind individuelle Leistungen, die von dem Prüfer mit
,,bestanden" oder „nicht bestanden" bewertet werden.

(2) Arten und Formen der Leistungen sind in der Regel:

1. schriftliche Leistungen in Form von Klausuren, schriftlichen Ausarbeitungen und Master-Arbeit;
2. mündliche Leistungen in Form von Präsentationen, Mitarbeit und Prüfungsgesprächen;
3. praktische Leistungen in Form von Case Studies und Computer Simulationen oder andere praktische Leistun

gen.

§ 13 Mündliche ·Leistungen

(1) 1Prüfungsgespräche werden von einem Prüfer als Einzelprüfung im Beisein eines Beisitzers abgenommen. 2Die Dauer
eines Prüfungsgesprächs beträgt mindestens 15 Minuten und soll 30 Minuten nicht überschreiten. 3Im Einzelfall sind
Prüfungsgespräche als Gruppenprüfung zulässig; die Gruppengröße darf fünf Studierende nicht überschreiten. 4Die
Dauer eines solchen Prüfungstermins soll so bemessen sein, dass auf jeden Prüfling mindestens 15 Minuten und nicht
mehr als 30 Minuten entfallen .

. (2) 1Es ist ein Prüfungsprotokoll (Ergebnisprotokoll) über den wesentlichen Gang der mündlichen Prüfung zu führen. 
2Das Ergebnis dieser Prüfung, welches dem Studierenden unmittelbar im Anschluss bekanntzugeben ist, ist im Prü
fungsprotokoll aufzunehmen. 3Das Prüfungsprotokoll ist von dem Prüfer,. dem Schriftführer sowie in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 von dem Beisitzer zu unterzeichnen und zu den Akten zu geben. 

§ 14 Schriftliche Leistungen

(1) Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45 Minuten und soll _120 Minuten nicht überschreiten.

(2) 1Bei Hausarbelten oder ähnlichen Prüfungsformen beginnt die Bearbeitungszeit mit der Entgegennahme des vom 
Prüfer festgesetzten Themas. 2Die Leistung ist fristgemäß beim Prüfer in einfacher Ausfertigung sowie in digitaler Form 
einzureichen. 

(3) 1Prüfungsa�sschuss und Prüfer sind berechtigt, bei Hausarbeiten oder ähnlichen Prüfungsformen gemäß den Richtli
nien der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre eine von ihr empfohlene Software zur Auffindung von Plagiaten zu benut
zen. 2Die Studierenden reichen bei den Prüfern für die Bewertung dieser Arbeiten Exemplare sowohl in digitaler Form 
als auch in Papierform ein. 3Zum Plagiatsabgleich ist die Arbeit in anonymisierter Form gemäß § 3 Absatz 6 Landesda
tenschutzgesetz zu verwenden. 4Der Studierende hat bei der Abgabe von Prüfungen im Sinne von Satz 1 folgende unter
schriebene Erklärung abzugeben: 

"Hiermit versichere ich, dass diese Arbeit von -mir persönlich verfasst wurde und dass ich keinerlei fremde Hilfe in An
spruch genommen habe. Ebenso versichere ich, dass diese Arbeit oder Teile daraus weder von mir selbst noch von an
deren als Leistungsnachweise andernorts eingereicht wurden. Wörtliche oder sinngemäße übernahmen aus anderen 
Schriften und Veröffentlichungen in gedruckter·oder elektronischer Form sind gekennzeichnet. Sämtliche Sekundärlite
ratur und sonstige Quellen sind nachgewiesen und in der Bibliographie aufgeführt. Das Gleiche gilt für graphische Dar
stellungen und Bilder sowie für alle Internet-Quellen. Ich bin ferner damit einverstanden, dass meine Arbeit zum Zwecke 
eines Plagiatsabgleichs in elektronischer Form anonymisiert versen�et und gespeichert werden kann. Mir ist bekannt, 
dass von der Korrektur der Arbeit abgesehen werden kann, wenn diese Erklärung nicht erteilt wird.". 

(4) 1Schriftliche Leistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple Choice) sind in der Regel ausgeschlossen. 21n 
begründeten Ausnahmefällen kann eine schriftliche Leistung ganz. oder teilweise in Form des Antwortwahlverfahrens 
stattfinden. 3Wird die Klausur ganz im Antwortwahlverfahren durchgeführt, müssen die Prüfungsaufgaben zuverlässige
Prüfungsergebnisse ermöglichen. 4Bei der Aufstellung der Aufgabe� ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend 
anerkannt werden, und die Punktverteilung zu bestimmen. 5Stellt sich bei der Auswertung der Prüfung heraus, dass bei 
einzelnen Aufgaben kein zuverlässiges Prüfungsergebnis ermittelt werden kann, sind diese bei der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. 6Die Bestehensgrenze mindert sich entsprechend; die Minderung darf 
sich nicht zum Nachteil eines Studierenden auswirken. 7Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der Studierende insgesamt 
mindestens den vor der Prüfung bekannt gegebenen Prozentwert der möglichen Punkte erreicht hat (Bestehensgrenze); 
die Prüfung gilt bei Nicht-Erreichen der Bestehensgrenze auch dann als bestanden, wenn der Studierende zu dem vor 
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der Prüfung bekannt gegebenen Prozentsatz der leistungsbesten Studierenden gehört, die die Prüfung mindestens be
stehen werden (Bestehensquote; Bestehensquote + Durchfallquote = 100%). 8Wird die Prüfung nur teilweise im Ant
wort-Wahl-Verfahren durchgeführt, gelten die Vorschriften dieses Absatzes für diesen Teil entsprechend. 

(5) Über jede schriftliche Leistung ist von den Aufsichtsführenden ein Protokoll anzufertigen, zu unterzeichnen und zu
den Akten zu geben, es sei denn die Anfertigung eines solchen Protokolls widerspräche der Form der Leistung.

§ 15 Prüfung Master-Arbeit im Bereich Masters Thesis

(1) 1Durch di� schriftliche Prüfungsleistung in Form der Master-Arbeit soll der Studierende zeigen, dass er die Fertigkei
ten und Fähigkeiten besitzt, ein Problem aus seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb
eines begrenzten Zeitraumes zu bearbeiten. 2Die Master-Arbeit trägt zur Wissensvertiefung in eine!TI speziellen Gebiet
bei; Studierende verknüpfen bei der Erstellung komplexe Sachverhalte. 3Unter Verwendung der aktuellen Forschung
werden eigene Ideen entwickelt oder angewendet. 4Die Ausarbeitung der Master-Arbeit fördert zudem die effektive
schriftliche Kommunikation. 5Gruppenprüfungen sind nicht zulässig.

(2) 1Prüfer der Master-Arbeit kann nur ein Hochschullehrer sein. 2Zum Prüfer wird der das Thema der Master-Arbeit
Ausgebende bestellt. 3Der Prüfer kann weitere-Personen als Betreuer hinzuziehen. 4Betreuer beraten den Studierenden
bei Fragen im Rahmen der Erstellung der Master-Arbeit; die ·individuelle Leistungserbringung und Eigenverantwortlich
keit des Studierenden für die Prüfungsleistung sind zu wahren.

(3) 1Der Studierende hat die Master-Arbeit zu jedem Prüfungsversuch bei dem Prüfer eigenverantwortlich anzumelden;
dies gilt auch, falls ein Prüfungsversuch als nicht unternommen gilt. 2Vor der Ausgabe des Themas stellt der Prüfer das
Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen fest 3Es obliegt dem Studierenden, dem Prüfer die erforderlichen Informatio
nen, insbesondere durch Vorlage eines aktuellen Notenauszuges, bereitzustellen. 4Mit Ausgabe des Themas ist die An
meldung verbindlich und der Studierende zur Master-Arbeit zugelassen. 5Das zugeteilte Thema der Master-Arbeit kann 
im Rahmen der Master-Prüfung insgesamt einmal innerhalb der ersten sechs Wochen der Bearbeitungszeit beim Prüfer
zurückgegeben werden; bei rechtzeitiger Rückgabe gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen.

(4) 1Die Festlegung des Themas erfolgt durch den Prüfer; das Thema der Master-Arbeit ist inhaltlich grundsät?lich aus 
dem Bereich zu entnehmen, deren Bezeichnung der des gewählten Tracks entspricht. 2Dem Studierenden ist Gelegen
heit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. 3Hieraus erwächst kein Rechtsanspruch auf Zuteilung des vorge
schlagenen Themas. 4Auf schriftlichen Antrag des Studierenden beim Prüfungsausschuss kann die Mcister-Arbeit in ei
nem anderen Bereich angefertigt werden; falls der Studierende in diesem Bereich Prüfungen bestanden hat, das Thema
einen betriebswirtschaftlichen Bezug aufweist und die vom Prüfer festgelegten fachlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
5Die Aufgabenstellung der Master-Arbeit muss vom Prüfer so beschaffen sein, dass diese innerhalb der Bearbeitungszeit
angefertigt werden kann.

(5) 1Die Bearbeitungszeit beträgt elf Wochen. 2Sie beginnt mit der Ausgabe des Themas der Master-Arbeit an den Stu
dierenden. 3§ 22 und § 23 bleiben unberührt.

(6) 1Die Master-Arbeit ist fristgemäß beim Prüfer in zweifacher Ausfertigung sowie in digitaler Form einzureichen; der
Studierende hat bei der Abgabe der Master-Arbeit eine Erklärung entsprechend § 14 Absatz 3 abzugeben. 2Wird die 
Master-Arbeit nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt diese Prüfungsleistung vom Prüfer als mit der Note 5,0 „nicht ausrei
chend" bewertet.

(7) 1Wird die Master-Arbeit im Wiederholungsversuch mit der Note 5,0 „nicht ausreichend" bewertet, ist diese von
einem zweiten Prüfer im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 zu begutachten. 2Weichen die Bewertungen der Prüfer voneinan
der ab, gilt als Note der Master-Arbeit jene Note gemäß § 16 Absatz 2, die dem arithmetischen Mittel beider Einzelbe
wertungen am nächsten kommt; im Zweifel ist die bessere der beiden Noten zu vergeben. 3Liegt das errechnete Mittel
bei 4,1 oder schlechter, wird die Note 5,0 „nicht ausreichend" vergeben.

(8) Das Thl:!ma der Master-Arbeit, der Zeitpunkt der Ausgabe des Themas an den Studierenden, das Ende der Bearbei
tungszeit und der Tag der Abgabe der Master-Arbeit sind vom Studienbüro aktenkundig zu machen.

(9) Die Bewertung der Master-Arbeit soll innerhalb von zwei Monaten erfolgen.

§ 16 Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen; Berechnung der Prüfungs- und Modulnoten

(1) 1Die Bewertung der einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt durch den jeweiligen Prüfer; § 15 Absatz 7
bleibt unberührt. 2Die Bewertung soll innerhalb von vier Wochen erfolgen; § 15 Absatz 9 bleibt unberührt. 3Gibt der 
Studierende eine Studien- o_der Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit ab, so gilt diese
Leistung vom Prüfer als mit „nicht bestanden" oder mit der Note 5,0 „nkht ausreichend" bewertet.

(2) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu vergeben:
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Zahlenwerte Notenstufe Bedeutung 

1,0 oder 1,3 sehr gut eine hervorragende Leistung 

1,7; 2,0 oder 2,3 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 
lieg� 

2,7; 3,0 oder 3,3 befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht· 

3,7 oder 4,0 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 
.. 

5,0 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt 

(3) Besteht eine Prüfung aus einer Prüfungsleistung, entspricht die Note der Prüfung der Note dieser Prüfungsleistung.

(4) 1Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, gilt als Note dieser Prüfung jene Note, die dem entspre
chend der Gewichtung errechneten Mittel aus den Einzelbewertungen der Prüfungsleistungen am nächsten kommt.
2Das gewichtete Mittel wird mit einer Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri
chen. 3Die Note der Prüfung lautet bei einem gewichteten Mittel von:

1,0 bis einschließlich 1,1 = 1,0 

über 1,1 bis einschließlich 1;5 = 1,3 

über 1,5 bis einschließlich i,8 = 1,7 

. über 1,8 bis einschließlich 2,1 = 2,0 

über 2,1 bis einschließlich 2,5 = 2,3 

über 2,5 bis einschließlich 2,8 = 2,7 

über 2,8 bis einschließlich 3,1 =3,0 

über 3,1 bis einschließlich 3,5 =3,3 

über 3,5 bis einschließlich 3,8 =3,7 

über 3,8 bis.einschließlich 4,0 =4,0 

4,1 oder schlec_hter = 5,0 

4Die Gewichtung der einzelnen Bewertunge_n der Prüfungsleistungen für die Note der Prüfung wird im Modulkatalog
b_ekannt gegeben. 

(5) Die Modulnote entspricht der Prüfungsnote.

§ 17 Bestehen von Prüfungen und Modulen; Vergabe von ECTS-Punkten

(1) 1Besteht eine Prüfung aus einer Leistung, ist sie bestanden, falls diese Leistung mindestens mit der Note 4,0 „ausrei�
chendt toder mit „bestanden" bewertet wurde. 2Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ist sie bestan
den, falls die Prüfungsnote gemäß § 16 Absatz 4 mindestens der Note 4,0 „ausreichend" entspricht. 3Durch das Beste
_hen einer Prüfung endet das Prüfungsverfahren.

(2) Ein Modul ist bestanden, falls die zugehörige Prüfung bestanden ist.

(3) Die Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-Punkten ist das Bestehen der Prüfung des Moduls.
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§ 18 Nichtbestehen und Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen (Vorleistungen und Prüfungen);
endgültiges Nichtbestehen einer Prüfung 

(1) Eine Studien- oder Prüfungsleistung, die mit „nicht bestanden" oder mit der Note 5,0 „nicht ausreichend" bewertet
wurde oder als mit „nicht bestanden" oder mit der Note 5,0 „nicht ausreichend" bewertet gilt, ist nicht bestanden.

(2) 1Besteht eine Prüfung aus einer Leistung, so ist die Prüfung nicht bestanden, falls diese Leistung nicht bestanden ist. 
2Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ist die Prüfung nicht bestanden, falls die Prüfungsnote gemäß 
§ 16 Absatz 4 der Note 5,0 „nicht ausreichend" entspricht.

(3) 1Nicht bestandene Vorl·eistungen können wiederholt werden. 2Bei Nichtbestehen der zugehörigen Prüfung im selben 
Semester ist die Vorleistung in der Regel erneut erfolgreich zu erbringen. 3Über Ausnahmen entscheidet der jeweilige 
Prüfer des erneuten· Prüfungsversuches auf Antrag des Studierenden. 4Der Antrag ist rechtzeitig, jedenfalls vor Beginn 
der betroffenen Prüfung, zu stellen; andernfalls ist die Vorleistung des erneuten Prüfungsversuches zu erbringen. 

(4) 1Nicht bestandene Prüfungen können einmal wiederholt werden (Wiederholungsversuch). 21n den Bereichen Mec 
thods, Economics und in dem Bereich, deren Bezeichnung der des gewählten Tracks entspricht kann der Studierende bei 
Nichtbestehen einer diesen Bereichen nach der Anlage zugehörigen Pflichtprüfung im Wiederholungsversuch in höchs
tens zwei Fällen während des gesamten Master-Studiums eine zweite Wiederholung (Joker) unternehmen. 

(5) Bei der Wiederholung einer Prüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, ist die Prüfung insgesamt zu
wiederholen.

(6) 1Eine Prüfung ist �ndgültig nicht bestanden, falls sie im letzten zur Verfügung stehenden Prüfungsversuch nicht be
standen wurde. 2Durch das endgültige Nichtbestehen einer Prüfung endet das Prüfungsverfahren. 3Wird eine Pflichtprü
fung endgültig nicht bestanden, stellt der Prüfungsausschuss durch �escheid das endgültige Nichtbestehen· der be
troffenen Pflichtprüfung fest; der Prüfungsanspruch geht ge_mäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren. 4Wird
eine gewählte Wahlprüfung endgültig nicht bestanden, ergeht darüber kein Bescheid des Prüfungsausschusses; der
Prüfungsanspruch geht r:iicht gemäß § 32 Absatz 5 Satz 3 Alternative 1 LHG verloren.

(7) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist ausgeschlossen.

§-19 Verfahrensfehler

(1) 1Der Prüfungsausschuss kann Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler von Amts
wegen oder auf rechtzeitigen. Antrag eines Prüflings durch Anordnungen von geeigneten Maßnahmen heilen.
21nsbesondere kann der Prüfungsausschuss anordnen,· dass Studien- oder Prüfungsleistungen von einzelnen oder von
allen Studierenden zu wiederholen sind oder bei Verletzung der Chancengleichheit eine Schreibverlängerung oder eine
andere angemessene Ausgleichsmaßnahme verfügen.

(2) 1Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs sind während der Teilnahme an einer Studien- oder Prüfungsleistung von
dem beeinträchtigten Prüfling unverzüglich zu rügen:.

1. bei schriftlichen Aufsichtsarbeiten gegenüber dem Aufsichtführenden,
2. bei mündlichen Prüfungen gegenüber dem Vorsitzenden Prüfer und
3. beisonstigen Prüfungen gegenüber dem verantwortlichen Prüfer.

2Sonstige Verfahrensfehler sind unverzüglich nach dem Zeitpunkt, zu dem der Prüfling Kenntnis über den den Verfah
rensfehler begründenden Umstand erlangt hat, zu rügen. 3Die Rügen im Sinne der Sätze 1 und 2 sind im Prüfungsproto
koll oc;ler in sonstiger geeigneter Weise aktenkundig zu machen. 4Nicht rechtzeitig gerügte Beeinträchtigungen des Prü
fungsablaufs oder sonstige Verfahrensfehler sind, insbesondere für die Bewertung der betroffenen Prüfung, unbeacht� 
lieh. 

(3) 1Hat der Prüfungsausschuss wegen einer rechtzeitig gerügten Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs oder wegen
eines rechtzeitig gerügten sonstigen Verfahrensfehlers keine oder eine nicht ausreichende Ausgleichsmaßnahme nach
Absatz 1 getroffen, so hat der Prüfling unverzüglich nach Abschluss der mängelbehafteten Prüfung oder, wenn eine
Prüfung aus mehreren Einzelprüfungen besteht, nach Abschluss des mängelbehafteten Prüfungsteils, die für erforder
lich gehaltenen Maßnahmen schriftlich beim Prüfungsausschuss zu beantragen. 2Der Antrag darf keine Bedingungen
enthalten. 3Wird der Antrag nicht rechtzeitig gestellt, ist die Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs. oder der sonstige
Verfahrensfehler, insbesondere für die Bewertung der betroffenen Prüfung, unbeachtlich.
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§ 20 Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Sofern die Prüfungsunterlag�n nicht an den Studierenden herausgegeben wurden, ist diesem nach Abschluss einer
jeden Prüfung auf seinen schriftlichen Antrag in ang�messener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten
sowie die darauf bezogenen Gutachten und Bewertungen der Prüfer sowie in die Protokolle zu gewähren.

(2) 1Der Antrag auf Einsichtnahme ist spätestens ein Jahr nach dem Tag der Bekanntgabe der Bewertung der Prüfung bei 
den einsichtsgewährenden Stellen (Lehrstuhl bzw. Studienbüro) zu beantragen. 2Diese bestimmen Ort und Zeit. 

2. Abschnitt: Nachteilsausgleich

§ 21 Verlängerung von Prüfungsfristen

(1) Die Fristen für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen wie auch die Frist, bis zu der sämtliche nach
dieser Prüfungsordnung für den Studienabschluss erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein müssen,
sind auf jeweiligen rechtzeitigen schriftlichen Antrag des Studierenden vom Prüfungsausschuss für eine den Erfordernis
sen des Einzelfalles entsprechende Dauer zu verlängern, wenn die Überschreitung der Prüfungsfrist von dem Studieren
den nicht zu vertreten ist.

(2) 1Dies gilt insbesondere für Studierende 

1. mit Kindern oder
2. mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes sowie

für Studierende
3. mit Behinderung oder
4. mit chronischer Erkrankung,

wenn die sich daraus ergebenden besonderen Bedürfnisse oder Belange eine Verlängerung der Prüfungsfrist erfordern. 
2Gleiches gilt für Studierende, die Schutzzeiten entsprechend § 3 Absätze 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes in Ansp�uch 
nehmen können. 

(3) 1Ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 ist unverzüglich ab Kenntnisnahme der eine Verlängerung begründenden Um
stände zu stellen. 2Ein Antrag, der nicht rechtzeitig im Sinne des Satzes 1 eingeht, kann lediglich unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 32 Landesverwaltungsverfahrensgesetz gewährt werden. 

(4) 1Es obliegt dem Antragsteller, deri Nachweis über die eine Verlängerung begründenden Umstände zu führen. 
2Ergeben sich vor Ablauf einer genehmigten Prüfungsfristverlängerung wesentliche Änderungen.in den diese Verlänge
rung _begründenden Umständen, insbesondere der Wegfall von Voraussetzungen, sind diese dem Prüfungsausschuss 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(5) 1Die Verlängerung von Fristen für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen 
soll insgesamt jeweils eine Dauer von zwei Semestern nicht übersteigen. 2Die Verlängerung der Frist für die Erbringung 
sämtlicher Studien- und Prüfungsleistungen soll insgesamt höchstens die Semesteranzahl der Regelstudienzeit umfas
sen, soweit sich aus gesetzlichen Vorgaben nicht zwingend eine andere Wertung ergibt. 

(6) 1Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung auf die Verlängerung von Bearbeitungszeiten und Abgabefris
ten für Studien- oder Prüfungsleistungen, insbesondere in der Form einer Hausarbeit oder Master-Arbeit. 2Die Möglich
keit eines anderweitigen Nachteilsausgleichs gemäß § 22 bleibt unberührt. 

(7) Bei der Berechnung der Prüfungsfristen ist§ 32 Absatz 6 des LHG zu berücksichtigen.

§ 22 Nachteilsausgleich

(1) 1Erlauben die besonderen Bedürfnisse oder Belange Studierender, insbesondere Studierender im Sinne des § 21 
Absatz 2, die Teilnahme an einer vorgesehenen Studien- oder Prüfungsleistung, insbesondere wegen der Prüfungsform, 
nicht, gewährt der Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem für die betroffene Studien- oder Prüfungsleistung Ver
antwortlichen und unter Berü<:ksichtigung des Vorbringens des Studierenden auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag des 
Studierenden eine zur Wahrung der Chancengleichheit angemessene Kompensation. 2Die Nachteilsausgleichanträge 
von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind bei dem Beauftragten für Studierende mit Behin
derung oder einer chronischen Erkrankung zu stellen; der Prüfungsausschuss hat bei der Entscheidung über diesen An
trag zudem die Empfehlung des Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung zu 
berücksichtigen. 

(2) 1Ein Antrag im Sinne des Absatzes 1 ist rechtzeitig vor Beginn der betroffenen Studien- oder Prüfungsleistung zu 
stellen; bei einer durch den Studierenden eigenverantwortlich anzumeldenden Studien- oder Prüfungsleistung ist der 
Antrag spätestens mit Ablauf des vorhergehenden Anmeldezeitraumes einzureichen. 2Einem Antrag, der nicht rechtzei-
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tig im Sinne des Satzes 1 eingeht, kann lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 32 Landesverwaltungs
verfahrensgesetz stattgegeben werden. 3Wird ein Antrag nicht rechtzeitig im Sinne der Sätze 1 oder 2 gestellt, sind die
einen Nachteilsausgleich begründenden Umstände für diese Studien- und Prüfungsleistung, insbesondere für die Be
wertung, unbeachtlich. 4Die Möglichkeit einer hinreichend begründeten Säumnis oder eines Rücktritts von der betroffe
nen Studien- und Prüfungsleistung bleibt unberührt. 

(3) 1Es obliegt dem Antragsteller, den Nachweis über die einen Nachteilsausgleich begründenden Umstände zu führen.
2Ergeben sich vor oder während der Inanspruchnahme eines gewährten Nachteilsa!,J_sgleichs wesentliche Änderungen in_
den diesen Nachteilsausgleich begründenden Umständen, insbesondere der Wegfall von Voraussetzungen, sind diese
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 23 Rücktritt und Säumnis

(1) 11st der Studierende aus einem triftigen Grund, insbesondere wegen Krankheit, gehindert, an einem Prüfungstermin 
ganz oder teilweise teilzunehmen, kann der Studierende einen Antrag auf Genehmigung der Rücktritts- oder Säumnisgrün
de stellen. 2Besteht eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungen kann ein Antrag im Sinne des Satzes 1 lediglich für die 
Prüfung gestellt werden. 

(2) 1Der Antrag ist im Studienbüro unverzüglich schriftlich zu stellen (Erklärung); die Entscheidung über diesen Antrag trifft
der Prüfungsausschuss. 2Es obliegt dem Antragsteller, die für den Rücktritt oder die Säumnis geltend gemachten Gründe
glaubhaft zu machen. 31m Falle einer Krankheit des Studierenden ist zudem unverzüglich ein ärztliches Attest, das die für
die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält, einzuholen und beim Studien
büro einzureichen. 4Bei Krankheit eines von dem Studierenden zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehöri
gen ist der Nachweis über die Betreuungsverpflichtung zu führen.

(3) Die Stattgabe des Antrags auf Genehmigung der Rücktritts- oder Säumnisgründe ist ausgeschlossen, wenn das Prüfungs
ergebnis bekanntgegeben ist, es sei denn, dem Studierenden war eine frühere Antragsstellung und Glaubhaftmachung der
Rücktritts- oder Säumnisgründe aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich.

(4) Als triftiger Grund wird insbesondere anerkannt, falls der Studierende aufgrund eines Aufenthaltes an einer ausländi
schen Hochschule zu derri Prüfungsversuch, zu dem er verbindlich angemeldet ist, nicht an der Prüfung teilnehmen kann:

(5) 1Hat der Studierende in Kenntnis oder in fahrlässiger Unkenntnis einer Krankheit an einem Prüfungstermin teilgenommen, 
kann ein Rücktritt wegen dieses triftigen Grundes nicht mehr genehmigt werden. 2Fahrlässige Unkenntnis liegt insbesondere 
vor, falls der Studierende bei Anhaltspunkten für eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht unverzüglich eine Klärung her
beigeführt hat. 

(6) Wird dem Antrag stattgegeben, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen und die Prüfung ist neu zu beginnen.

(7) 1Wird dem Antrag nicht stattgegeben, gilt dieser als nicht erklärt. 21n diesem Fall wird eine vom Studierenden recht
zeitig abgegebene Leistung durch den Prüfer bewertet; hat der Studierende keine Leistung innerhalb der Bearbeitungs
zeit abgegeben, gilt die Leistung vom Prüfer als mit der Note 5,0 „ni�ht ausreichend" oder ,;nicht bestanden" bewertet. 

(8) 1Von Vorleistungen kann der Studierende ohne Geltend- und Glaubhaftmachung eines triftigen Grundes zurücktreten. 2In
diesen Fällen ist für das betroffene Semester die Zulassung zu der Prüfung, für welche die Vorleistung festgelegt ist, grundsätz
lich ausgeschlossen, es sei denn, der für diese Prüfung zuständige Prüfer gestattet auf Antrag des Studierenden die Absolvie
rung einer ersatzweise zu erbringenden Vorleistung. 3Dem Antrag ist stattzugeben, wenn dies unter Abwägung der Bedeutung
der Vorleistung für die Prüfung mit den berechtigten Interessen des Studierenden verhältnismäßig ist. 4§ 22 bleibt unberührt.

3. Abschnitt Master-Prüfung, Bereichs- und Gesamtnote

§ 24 Master-Prüfung

(1) 1Die Master-Prüfung ist bestanden, falls sämtliche erforderlichen Pflicht- und die jeweilige Anzahl an erforderlichen Wahl
prüfungen der Module in den Bereichen des gewählten Tracks gemäß§ 3 Absatz· 1 rechtzeitig bestanden sind. 2Die Detailrege
lungen zu den für das Bestehen der Master-Prüfung track-spezifischen Modulen, insbesondere die Festlegung der zu �este
henden Pflichtmodule und deren Prüfungen, sind in der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog festgesetzt.

(2) 1Der Studierende wählt die Wahlprüfungen eigenverantwortlich. 2Die zur Auswahl stehenden Module, die jeweils
zugehörige Prüfung sowie die jeweilige Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte sind in der Anlage in· Verpindung mit
dem Modulkatalog festgesetzt. 3Die jeweilige Wahl erfolgt durch die verbindliche Anmeldung zum ersten Prüfungsver
such einer Wahlprüfung. 4Wird die gewählte Wahlprüfung endgültig nicht bestanden, kann sich _der Studierende eigen
verantwortlich zum ersten Prüfungsversuch einer anderen zur Verfügung stehenden Wahlprüfung anmelden.
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(3) Hat der Studierende die Pflichtprüfungen in den Bereichen bestanden und werden durch das Bestehen einer Wahl
prüfung mindestens 120 ECTS-Punkte erreicht, so werden die im Übrigen im selben Fachsemester bestandenen Wahl
prüfungen für das Bestehen der Master-Prüfung sowie für die Berechnung der Bereichs� und Gesamtnote nicht berück0 

sichtigt. 2Entscheidend für die Berücksichtigung ist, an welchen Wahlprüfungen der Studierende in dem betroffenen
Fachsemester zeitlich zuerst teilgenommen hat, es sei denn, der Studierende erklärt schriftlich gegenüber dem Prü
fungsausschuss innerhalb der Anmeldefrist dieser Wahlprüfungen, welche dieser Prüfungen berücksichtigt werden
sollen. 3Die Erklärung darf keine Bedingungen enthalten. 4Die zu berücksichtigenden Wahlprüfungen gehen in diejenige
Bereichs-Note ein, deren Bereich sie in den Bereichstabellen der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog zugeord
net sind; die nicht zu berücksichtigenden Wahlprüfungen werden mit der Prüfungsnote als Zusatzprüfungen auf dem
Transcript of Records. ausgewiesen.

§ 25 Berechnung der Bereichsnoten und Benotung der Master�Prüfung (Gesamtnote)

(1) Die jeweilige Bereichsnote mit Ausnahme der im Bereich Masters Thesis errechnet sich als das mit den ECTS
Punkten gewichtete Mittel der N_oten der zugehörigen Pflicht- und nach § 24 Absatz 3 zu berücksichtigenden Wahlmo
dule.

(2) 1Im Bereich Master's Thesis entspricht die Bereichsnote der Bewertung der Master-Arbeit. 2Besteht der Bereich
Masters Thesis aus mehreren Noten, so errechnet sich die Bereichsnote als das mit den ECTS-Punkten gewichtete Mit
tel der zugehörigen Modulnoten.

(3) Die Gesamtnote der.Master-Prüfung wird aus den Bereichsnoten gemäß Absätze 1 und 2 als das mit den ECTS
Punkten gewichtete Mittel errechnet.

(4) 1Die Bereichsnoten sowie die Gesamtnote sind mit jeweils einer Dezimalstelle auszuweisen; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 2Die Noten gemäß Satz 1 lauten:

Bei einem Durchschnitt bis 1
1
5 = ,,sehr gut"; 

bei einem Durchschnitt ab 1,6 bis 2,5 = ,,gut"; 
bei einem Durchschnitt ab 2,6 bis 3,5 = ,,befriedigend";· 
bE:!i einem Durchschnitt ab 3,6 bis 4,0 = ,,ausreichend". 

(5) Beträgt die Gesamtnote 1,2 oder besser, wird dem Studierenden das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden"
verliehen.

(6) 1Vor Vorliegen der Gesamtnote kann Studierenden ab einer ECTS-Punktzahl von 30 auf Antrag auf dem Transcript of 
Records (Notenauszug) eine vorläufige Durchschnittsnote ausgewiesen werden. 2Diese berechnet sich als das mit den
ECTS-Punkten gewichtete Mittel aller zum Zeitpunkt des Antrages bestandenen Module; Absatz 5 findet entsprechende 
Anwendung. 

§ 26 Endgültiges Nichtbestehen der Master-Prüfung; Bescheinigung

(1) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

1 .. eine nach dieser Prüfungsordnung in Verbindung mit der Anlage erforderliche Pflichtprüfung endgültig nicht be
standen oder 

2. eine Prüfungsfrist überschritten wurde, es sei denn, der Studierende hat die Fristüberschreitung nicht zu vertret�n.

(2) Hat der Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihm auf Antrag vom Studienbüro ein Noteri
auszug ausgestellt, der die bestandenen und nicht bestandenen Module und deren Bewertung enthält sowie erkennen lässt,
dass die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden ist.

§ 27 Masterzeugnis.

(1) 1Über die bestandene Master-Prüfung wird dem Studierenden ein Zeugnis ausgestellt. 2Dieses enthält:

1. die jeweiligen Bereiche gemäß § 3 Absatz 1 des gewählten Tracks. Diese werden mit ihren ECTS-Punkten und
den Bereichsnoten aufgeführt (sowohl im Wortlaut als auch nUmerisch);

2. das Thema der Master-Arbeit sowie die Namen der Prüfer;

3. · die Gesamtnote (sowohl im Wortlaut als auch numerisch);

-17 -



-�-

4. gegebenenfalls das Gesamturteil gemäß § 25 Absatz 5.
3Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung erbracht worden ist. 41st dieser Tag im Datum
nicht bestimmbar, gilt der letzte Vorlesungstag des betreffenden Semesters als Abschlussdatum. 5Das Zeugnis ist vom
Vorsitzenden .des Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. 

(2) 1Jedem Zeugnis wird ein in englischer Sprache ausgestelltes Diploma Supplement gemäß dem European Diploma
Supplement Model beigefügt. 2Bestandteil des Diplom Supplements ist ein „Transcript of Records", in dem alle absol
vierten Module und die ihnen zugeordneten Prüfungen einschließlich der dafür vergebenen ECTS-Punkte und Bewer
tungen aufgeführt sind; bestandene Zusatzmodule sowie die ihnen zugehörigen Prüfungen einschließlich der Bewertun
gen werden ergänzend aufgeführt.

(3) 1Bestandteil des Diploma Supplements ist zudem eine ECTS-Einstufungstabelle (ECTS Grading Table) nach Maßgabe
des ECTS-Leitfadens. 2Die ECTS�Einstufungstabelle enthält eine tabellarische Aufstellung über die zahlenmäßige wie
auch prozentuale Verteilung der von den Absolventen des Master-Studiengangs „Mannheim Master in Business Rese
arch" (M.Sc.) erzielten Gesamtnoten. 3Die Erstellung der ECTS-Einstufungstabelle erfolgt jeweils im Juni. 4Als Berech
nungsgrundlage werden die Gesamtnoten aller Absolventen herangezogen, die in den drei vorangegangenen Prüfungs
jahren ihr Studium abgeschlossen haben. 5Der Berechnungszeitraum kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses
erweitert werden.

§ 28 Urkunde

1Zusammen mit dem Masterzeugnis erhält der Studierende eine Urkunde, in der die Verleihung des akademischen Gra
des beurkundet wird und welche die Gesamtnote der Master-Prüfung·sowie gegebenenfalls das Gesamturteil gemäß 
§ 25 Absatz 5 enthält. 2Die Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses. 3Sie wird vom Dekan der Fakultät oder dessen
Stellvertreter unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen.

4. Abschnitt: Verstöße geger, die Priiftmgsordnung

§ 29 Täuschung, sonstiges ordnungswidriges Verhalten

(1) 1Unternimmt es der Studierende oder versucht er es zu unternehmen, das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch Einflussnahme auf den Prüfer oder Aufsichtsführenden zu eige
nem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, können je nach der Schwere des Verstoßes die betreffende oder mehrere
Prüfungen mit der Note „nicht ausreichend" bzw. mit „nicht bestanden" bewertet oder kann der Studierende von 9er
Prüfung ausgeschlossen werden. 21n besonders schweren Fällen kann der Ausschluss ohne Wiederholungsmöglichkeit
ausgesprochen werden. 3Eine Täuschung im Sinne von Satz 1 liegt auch vor, wenn in Studien- oder Prüfungsleistungen
Textstellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen fremden Quellen in schriftlicher oder elekt
ronischer Form entnommen sind, nicht als solche unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht werden.

(2) 1Unternimmt es der Studierende oder versucht er · es zu unternehmen, die Anerkennung von im Ausland erbrachten
Studien- oder Prüfungsleistungen durch unrichtige Angaben zu erwirken, so wird die durch die Anerkennung zu ersetzende
Prüfung mit der Note „nicht ausreichend" bzw. mit „nicht bestanden" bewertet. 2Bei Pflichtveranstaltungen muss die zu 
ersetzende Studien- oder Prü.fungsleistung zum nächstmöglichen Termin an der Universität Mannheim erbracht werden.

(3) 1Ein Studierender, der gröblich gegen die Ordnung verstößt, insbesondere d·en ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung
stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. 21n
diesem Fall gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit der Note 5,0 „nicht ausreichend" bzw. mit „nicht
bestanden" bewertet. 31n schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung
weiterer Prüfungen ausschließen.

§ 30 Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1) 1Hat der Studierende bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnis
ses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss das Ergebnis beziehungsweise die betroffene Note nachträglich abändern
und die Prüfung für ganz oder teilweise „nicht bestanden" erklären. 21st dadurch das Bestehen der Master-Prüfung be
troffen, kann er die entsprechenden ECTS-Punkte aberkennen und die Master-Prüfung gegebenenfalls für „endgültig
nicht bestanden" erklären.

{2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Studierende hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des ZelJgnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
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das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Hat der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Prü
fung für „nicht bestanden" und folglich die Master-Prüfung für „endgültig nicht bestanden" erklärt werden. 

(3) Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben.

(4) 1Unrichtige Zeugnisse sind einzuziehen. 2Gegebenenfalls sind neue Zeugnisse zu erstellen und zu erteilen. 3Mit den
unrichtigen Zeugnissen ist auch die jeweilige Master-Urkunde einzuziehen, wenn eine Abänderung der Gesamtnote
vorgenommen werden muss oder die Master-Prüfung für „endgültig nicht bestanden'' erklärt wurde. 4Eine Entschei
dung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist voh fünf Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Zeugnis
ses ausgeschlossen.

(5) Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

IV. Schlussbestimmungen

§ 31 Inkrafttreten; Anwendungsbereich; Übergangsbestimmungen

<1> 1Diese Prüfungsordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft. 2Sie findet Anwendung auf Studierende, die ihr Studium im
Studiengang „Mannheim Master in Busines.s Research" (M.Sc.) an der Universität Mannheim ab dem Herbst-/ Winter
semester 2018/2019 im ersten oder höheren Semester aufnehmen.

(2) 1Die Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Master-Studiengang „Mannheim Master in Business Rese
arch" vom 04. Mai 2016 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 14/2016, S. 16 ff.) in der jeweils geltenden Fas�
sung tritt mit Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung außer Kraft. 2Für Studierende, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens
dieser Prüfungsordnung ihr Studium im Studiengang „Mannheim Master in Business Research" {M.Sc.) an der Universi
tät Mannheim nach den Regelungen der nach Satz 1 außerkraftgetretenen Prüfungsordnung bereits begonnen haben,
besteht die Möglichkeit, ihr Studium nach den Regelungen der außerkraftgetretenen Prüfungsordnung bis einschließlich
des Herbst-/Wintersemesters 2020/2021 an der Universität Mannheim zu Ende zu führen. 31m Herbst-/Wintersemester
2020/2021 werden letztmals die im Rahmen des Studiums nach den Regelungen der nach Satz 1 außerkraftgetretenen
Prüfungsordnung erforderlichen Prüfungen angeboten. 4Studierende, die ihr Studium in diesem Rahmen nicht rechtzei
tig beendet haben, werden in der .Folge exmatrikuliert; andere Exmatrikulationsgründe, insbesondere § 62 Absatz 3 Satz
1 Nummer 2 LHG, bleiben unberührt.

(3) 1Studierende, die ihr Studium im Studiengang „Mannheim Master in Business Research" (M.Sc.) an der Universität
Mannheim vor dem Herbst�/Wintersemester 2018/2019 aufgenommen haben, können bis zum 31. Januar 2019 ein
unwiderrufliches schriftliches Begehren an den Prüfungsausschuss richten, ihr Studium nach den Regelungen dieser
Prüfungsordnung zu Ende zu führen. 2Ein solches Begehren umfasst zugleich einen Antrag auf Anerkennung sämtlicher
bisher bestandener und nicht bestandener Leistungen sowie der zum Zeitpunkt der Antragsstellung laufenden Prü
fungsverfahren inklusive etwaiger Fehlversuche. 31st dem Begehren nach Satz 1 zu folgen, werden diejenigen Prüfungen
und laufende Prüfungsverfahren für die Master-Prüfung nach dieser Prüfungsordnung anerkannt und übertragen, die
ausweislich der entsprechenden Nummer der Anlage in Verbindung mit dem Modulkatalog auch nach den Regelungen
dieser Prüfungsordnung erfolgreich zu erbringen sind (Pflichtprüfungen) oder erbracht werden können (Wahlprüfun
gen). 4Die Prüfungen, die bereits bestanden und nicht bestanden wurden, werden einschließlich ihrer Bewertung und
d.ie Prüfungen, für die der Studierende bereits verbindiich angemeldet ist, aber noch nicht bestanden hat, einschließlich
der bereits genutzten Prüfungsversuche übertragen. 5Die noch laufenden Prüfungsverfahren werden fortgeführt. 6Die
Prüfungsverfahren der Module, die ausweislich der entsprechenden Nummer der Anlage in Verbindung mit dem Mo
dulkatalog nicht der Master-Prüfung nach den Regelungen dieser Prüfungsordnung ·zugeordnet werden können (Zu
satzmodule), werden durch das Folgen des Begehrens nach Satz 1 beendet.

Genehmigt und ausgefertigt: 

Mannheim, den O 7. Juni 20fß

Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden 

Rektor 
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Anlage: Track-spezifische Zusammensetzung der Master-Prüfung 

1. Allgemeines

a. Im Track Accounting sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 103 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 17 ECTS-Punkten zu bestehen.
b. 11m Bereich Economics kann das Wahlmodul „BE 511 - Business Economics II" belegt werden. 2Wird dieses nicht belegt oder
bestanden, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte im .Bereich Accounting entsprechend.
c. 1Die im Bereich Accounting zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfungen ergeben sich aus der Bereichstabelle in
Verbindung mit dem Modulkatalog. 2Es muss mindestens eine Wahlprüfung aus den zur Auswahl stehenden S00er- und 600er
Modulen mit den Kürzeln ACC, FIN oder TAX oder ACC 700er-Modulen im Umfang von mindestens 4 ECTS-Punkten bestanden
werden. 3Das Modul „Area Seminar" und das Modul „Brown Bag Seminar" erstreckt sich je über ein akademisches Jahr (HWS
und FSS) ..

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (24 ECTS-Punkte)
. ·� - -- - ;- 1, '. •T•. 

i' . .' ,, ; 

p E60B Advanc-ed Econometrics Eine-.sdlrfftllahe Lestung. 
Kf� (120 Mlo,) 

p E700 Mathematics for Economlsts Eine schriftUdte Leistung: 
KfiS1tWr n.20, Min.) 

p l: 103 Ad� Econometrics 1 Sne scbrifttiche Leistung: 
Klausur (llQ Mill,) 

b. Bereich Economics (18 - 24 ECTS-Punkte)

p E701 

w 8l: 511 

Eine schriftfithe Leistung: 
Klausur 120 

Advanced Microeconomics I Eine schriftl die Leistun • 
KliimJr (UO Mir,. 

Business E-conomics II E1n.uohrifflk:he Lelitu1111: 
Kla�(�Mla,) 
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1-sem.
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c. Bereich Accounting (mindestens 57 ECTS-Punkte) 

� ... ';"1 .. � - r - - , .. , .• 

�', ·. , • � ._. r� • 
:,• �,·- l T ' '. 1, \ oe. t..., • • •:.. 

--�-�. =•t�-n1:� -- ,...... ..... �--- ,· 
I 1 .,.'1 : J> •'! . I· ' .; :t • • 

· ., r;-,� --r-_r-,;:-�1"1 ,-,-:....�r-; -
"'. -- . . ". - · - . ._.__ - ... 

• .,;-r ....... -
. . 

�.-. r ·�; �r= ."�� :· ... �· 
- -,�-. .,, •.• r - . , ..• -:-ti� • • • • • • - - • , 

' �-- 1 

p ACCS1'5 i� Reporting,:and -Capltal Eine praktisohe und eine-sctuif:diehe �!stung; 6 1.Sem. 
fyl�J�ts �..,� s.tudy !,mti K�,l�,51.lr (6Q MiA.} HWS 

p Acts:a2 Finan-oiat Statement Analysis Eine sGhriftiiahe Leistung_. 6 2.Sem.
& t:ap_it_v V-illu�li.9.tJ �§l!�µr (fj,0 Min,) FS§ 

p .ACCGY!i Modeßng in Airoounting Re- Eine-sduiftiiehe t:eist,ung: 6 2.Sem.

§@arch f<ffl4,IS!Jf {�0 MinJ F$ 
p ACCS� Analytfoal Resear,Gt1 in Ac- Eine mündinme und eine-sGhriftlilihe Leistunw. 6 4.s.em. 

cey_�o.g Pfä�t�JiQA 1'.11{1 ES$8y i;ss 
p ACCOO! Nermative Aooounting·Re- Eine mündliche und eiRe cchriftliche leistung: 8 3.Sem.

searib P�mattcm 1,1.Qd E���y HW§ 

p ACC90J Empirmal AC!COUAting Re- Eine-mundliohe und eine schriftfiche L-eistung� 6 4.Sem.
�il� 1 {�ie&CJ;.tl MP.tfl_qdtJ Pr�ntaüOI) um;I Klausur (99 Min.) FSS 

p ACC904 Empirfoat Accounting Re- Eine·mündliGhe und �ine schdftflche Lelstung: 6 4.Sem.
seanw U {Cq1;1sal IOf�M®J Pfüe.otalß:I und Kiausur (90 M'mJ FSS 

p A.CC.910 Ar-ea Seminar 6ine mündlh!he Leist� 1 3. und 4. Sem ..
M_ijndlithe Beteiligung HWSundfß$

p Ac't.920 lilrewn Bag.Seminar Eine mündlfclte L-eistung: 1 3. und 4. Sem.
MO(ldliche Bet�hgung ffWS�n<i PS$

w ACC, AM, IJ're iur A11swahJ stehenden WahJmoduf� die jeweilige Anzahl der zu erwerben- Prüfun· 1./2.Sem. 

T� deR ECTS-Punkte und die jeweils zugehörige Prfflung slod dem Modulkatalog z.u gen Im HWSf.fSS 
SX)(/6)0(, entnehmen. Umfang 
ACC7XX von 

mimt.4 

EC15-
Pun� 

Die weiteren zur Auswahl st henden Wahlmodule, dje jeweilige Anzahl der zu erwerben-den ecm- i.Sem.

PuQ!(te und die l�w�iJsw.,gebör;ge P"'fw:tg-•d dem MQdulkatalogni entnehmen. FSS 

d. Bereich Master's Thesis (15 ECTS-Punkte)

Einesclldfttkhe leisturJg: 

Master-A . ·t 
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1. Allgemeines

a. Im Track Finance sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten . Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 106 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 14 ECTS-Punkten zu bestehen.

b. 11m Bereich Economics kann das Wahlmodul „E 602 -Macroeconornics" belegt werden. 2Wird dieses nicht belegt oder be
standen, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte im Bereich Finance entsprechend.

c. 1Die im Bereich Finance_ zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfungen ergeben sich aus der Bereichstabelle in Ver
bindung mit dem Modulkatalog. 2Es muss mindestens eine Wahlprüfung aus den zur Auswahl stehenden S00er- und 600er
Modulen mit dem Kürzel FIN im Umfang von mindestens 4 ECTS-Punkten bestanden werden. 3Das Modul „Area Seminar" er
streckt sich über zwei akademische Jahre (2x HWS und 2x FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (40 ECTS-Punkte)

. '. -_ -• . - :. � .. -.. l ' . .

. . : 

p EGOJ Advanced Ec--onometrics Et ne ,st:hriftfr.che L-ef:stun8-' 10 1.S�m.
�� (l28 Mill.} aws 

p E7ÖO Mathematics for &:-onomists EinuchrUtlkbe L-eistungi 6 3.Sem.
Ktwur (126 MigJ HWS 

p E703 Advanaed Eoonometrics 1 Eine.sdtrlftOche Leist,ung! 8 3.Sem.
Klausur (12Q Min.) HWS

p FiN60i Emplr-ital Finance Eine p�ktisehe, eine mündliche und eine 10 2.Sem.
schriftliche Leistung: HWS
C�Study, Mitarb�it und IQausur (60 Min.) 

p FIJ.i804 Et.onometrics o
f
�nancial Eine mündliche und eine schriftuche Leistung: 6 4. Sem.

Marl<.$ Mibldliche Betejlimmg uQd kll!Jl6W (90 Min.) FSS 

b. -Bereich Economics (18- 28 ECTS-Punkte)

p E601 Advanced Mieroecenoonts Eine schriftliche Leistung: 10 1.Sem.
Klausµr (120 Min.) HWS

p E701 Adwooed Miaoeeonornitl6 1 Eine .5Chdftliche liei5tun8i 8 3.Sem.
r<l1111wr (l2-Q Min.) H\lVS

w i:602 Advanced Macroeconomics Dle-lugebör:1ge Pfilfungist dem Modufkatatog 10 1.Sem.
i.µ �Jltf:l,hffl!!n, t;IWB 
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c. Bereich Finance (mindestens 37 ECTS-Punkte)
. . .. ' . -

_-., • :-· - �i _. !•; l � -
,-�:-1-T . .. � -- ,. -

---. •��---:�:�I

1 . .. . . . i . • . - . . -. - -- -, 1 
,. . . -

p FIN5b9 Investments Eine SGhnlttiche berstuog, 
fSJauwr {� Miq.) 

p FIN 5"42 -Coll)orate Finance Research Eine schriftOnhe LeistuAg:
�l�j.lff (�O Min.) 

p FIN62Ö Behavmral Hnanc--e EIBe scmriftiiche l.eistung: 
Kl�_L!�pr (60 MipJ 

p F-IN801 Oiscrete Time Flnanoe Eine"SChriftlithe und eine mündlic-he l-ei&tung, 
ISfau�r {90 Min.) 1:1nd Mil))T� 

p FIN803 Cor,porate financ-e Elne-schtiftllcl.le t:elstung, 
Esmw 

p F1N·91O Ares Seminar Eine mt1odlkihe Leistung: 
IYl(:indlith!! Bet�ligung 

w FIN Dte�ur Auswahl stehenden Wahlmodule, die jeweilige Anzahl der zu erwerben-
5}0(/6XX �den ECTS-Punkte umf die jeweits:;tugehör.lge Prüfung siAd dem Modulkatafog 2u 

entnehmen. 

II 

r�:rf•-r·--:-.-". ··, �� 
,. :-; i =;'"' • � , ... ;;
• -- -- • • J; 

6 LSem. . 

H� 

6 2. Sem.
F� 

6 i.Sem.
� 

8 3.Sem.

HWJ 

6 4.Sem.

f.SS 
1 1. -4. S-em.

HW$ug�F$S
Mind. 1./i.Sem.
eine Prü- HWS/fSS 
fungim 
Umfang 
vonmind. 
-4Em-

Punkt�

Öieweiter,en ztir Auswahl .s.t,ehenden Wahtmoduie, die jeweffige Anz.ahl der zu erwerbenden EOS-Punkte l.-4.Sem. 
und die jew�u�getlj)lg� Prdfq11g silJQ d�m Mo,d,uJ�at�og.zu en.tndunrm, 

d. Bereich Master's Thesis (15 ECTS-Punkte)

Master-Ar-oeit Eine,schriftfiche Leistung: 
Mast�-Arb.eft 
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HW$+fSS 

4.Sem.

FSS



1. Allgemeines

a. Im Track Information Systems sind in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 95 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 25 ECTS-Punkten zu bestehen.

b. 1Die im Bereich Information Systems zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfungen· ergeben sich aus der Bereichsta
belle in Verbindung mit dem Modulkatalog. 2Es müssen mindestens 12 ECTS-Punkte an Wahlprüfungen aus den zur Auswahl
stehenden S00er- und 600er-Modulen mit dem Kürzel 1s· oder die zur Auswahl stehenden S00er-, 600er� und 700er-Modulen mit
dem Kürzel IE im Gesamtumfang von mindestens 12 ECTS-Punkten bestanden werden. 3Das Modul „Area Seminar" erstreckt sich
über ein akademisches Jahr (HWS und FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods {27 ECTS„Punkte)

p CC501 Decision Analysis Eine schriftfk:he Leistung: 6 1.Sem.
t<lausur (9.P MIR. HWS 

p CC50i! Applred Eoonometrk-s Eine ,schriltllthe Leistung: 6 1,Sem. 

Klausur (90 MinJ HWS 

p CCS03 Empirische M11tho.den anesatu-•'ftlichel.einung: 6 2.Sem.

Klausur (90 Min. 
p ISSD't Designing Queiitative Re- Eine,schrifttic:he und zwei mündliche isstun- 9 4.$6in. 

searGh Pr;0je.cts gen:Schtlfttiche Ausarbeitung. Präsentatisn FSS 

und Diskussion 
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b; Bereich Information Systems (mindestens 78 ECTS-Punkte) 

•• 1 - - � 
1 

' 

p iS Sill 

p IS 554 

p IS801 

p 1i901 

p IS903 

p 1'5918 

p IS910 

p 15911 

w rs sx>Q6xx 
IESOD/ 

11 
560/661/ II 
611/672/ 

I" 
673/fill4/ 
710 

.. 

. 

Theories and Methods in IS 
Resear.eh 

Compbtiitionaf'riiinking

ßesign Sl!ienc-e Researoh 

Epistemological Foundations 

lnformatwn.Systems TheorJes 

AiademicSemf11ar 

.Area Seminar 

Context-Aware Computing 

.. .. -.--
=.-----,�.: 

. -
•, . .... .

Eine.6'Ghrlft1iche unu zwei mündltahe L.eistun-
gen: Sdmftlic;he Ausarbeitung, Pr:äsent-atton 
\tlld. Di��mm, 

Elne,sehr.fftfüme•oder eine mandllche l-eistur:rgt 
Klausur {90 Min.) otier mündliche-Prüfung (16 
Mi�tent 
Eine sc.hriftliGhe und zwei münd

t

iehe Leistun-
gen: Schriftfü:ihe Ausafbeitung, Pr..äsentatfon 
un; Dlslcii�f») 
Eine �chriftilehe und zwei milndliche L-e1stun-
ger.: schriftliche Ausarbeitung, Priisentation 
und Bi$ku•n 
Eine schriftltche und zwei miindiiche leit.tun-
gen: Schriftliche Ausarbeitung, Präsentatfon 
und Dfäu5s1Ql'J 
Eine 'SChrift-ffche ·und zwei milndliche Lefstun-
gen: SGhriftliehe Ausarbeitung, Präsentation 
und Disfcussion 
Eine mündlime li.eistung: 
MDrtdfiche Beteiligung 

Eine -scbriftli.dle und zwei mdndliche L-eistun-
� Scftrifthche Ausarbeitung, Präsentatien 
und Diskussion 

Ole zur Auswahl stehenden Wahlmodule, die jewellJge Anzahl det w erweri,en-
den ECTS-Punkte undifiejeweils zugehöri9el>tüfung sind dem Modutkatalogzu 
entnehmen. 

➔ 
-

6 

8 

8 

8 

8 

6 

1 

8 

Prüfungen 
lmtfm-

fangvon 
mfo.d.12 

Eets-

Punkten 
Die weiteren zur Auswahl stehenden Wahlmodule, die jeweilige Anzahl der zu erwerbenden Etts-Punkte 
und <IJ�.iewell5 zugehörige Prüfun2md,<ti!_1D Modulkatalog zu entnehmen. 

c. Bereich Master's Thesis (15 ECTS-Punkte)

EiRe scltriftHche teistung, 
Mas.tw.-Arb,� 
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2.Sem.

FSS 

1.Sem.
HWS 

3.Sem.
HWS 

3.Sem.

HWi 

4.Sem.
fSS

�Sem. 
HWS 

3.und4.
sem. 

HWSun!:IFS$ 

2.SeJn.
FSS

1.-1.Sem. 

HWSJFSS 
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1. Allgemeines

a. Im Track Management sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 85 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 35 ECTS-Punkten ·zu bestehen.
b. Im Bereich Methods muss mindestens eine Wahlprüfung aus den in der Bereichstabelle z.ur Auswahl stehenden Wahlmodu
len im Umfang von mi.ndestens 6 ECTS-Punkten bestanden werden.
c. 11m Bereich Economics kann das Wahlmodul „Applied Econometrics" belegt werden. 2Wird dieses nicht belegt oder bestan
den, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte in den Bereichen Methods oder Managemenfentsprechend.

. . 

d. 1Die im Bereich Management zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfung ergeben sich aus der Bereichstabelle in
Verbindung mit dem Modulkatalog. 2Das Modul „Area Seminar" erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (mindestens 18 ECTS-Punkte)

- ..
1 • ••• 

,. 
; 

p CC5tl1 DeotsiOA Analysis Eine,schriftlidle l.,elstung: 6 1.Sem.
Klausur (90 Min,) HWS 

p MKT903 Advanaed Business Economet- Zwei schriftliche Leistungen: 6 i.Sem.
rics Schrtftflche Ausarbeitung und Klausur (60 HWS 

Min.) 

w E 100/ Mathematlcs for Eceno- Die jeweßs zugehörige Prufung und die jeweill• P.rOfun- 1.-a.Sem. 
701/ mlsts/Advanced Mlctoemnom-
703/8113/ ics/Advanoed Econometrics 
880 1/EmplricaJ fndustrfä1 Olgani-

zation/Stoctiastic etwor'k 
TAX916 Applied EcORomet{ics 1 
XXX Ooss-sectional Data Analy„ 

sii/Multiv�e.Analysjs/Game 
1 Theory/Mu1ti1evet Mode!• 

ing/ModeUns so.ctal Procms-
1 

esteayestan Statistits/Meta-
1 .Atffllysis 

b. Bereich Economics (12 -18 ECTS-Punkte)

p BE511 Business Economics II 

w CC502 Applied Econometrics 

ge Anzahl der zu erwerben-den ECTs-Punkte 
sind dem Mo.dulkataJeg zu entnehmen. 

Eine ,schriftlicl\e L-eistung: 
Kiausur (90-Min.) 
äne·schrtft:Uche Leistung: 
�lausur(90 Min.) 
Eine schriftliche l-eistung: 
Klausur (90 Min.) 
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c. Bereich Management (mindestens 60 ECTS-Punkte)

"4 
1 � 

L 
p 

p 

p 

p 

p 

l> 

p 

w 

-
.. -� -

. 

. ,, MAN 801 Advances In Entrepreneur6hip Eine sdlr.tfthtlhe teistung und e1ne-mundltche 6 
ij!JQ 1)4,a�J!At �l§filiij"ßil Ess8y '411d Pr-äsenMbm 

MAN80l Fundameotals of Nonprofrt Zwel und mündliche L�istungen: 6 
Maw,�t�c;tl Prj�tio.Q !:IIJP·M�r��l 

MAN884 Advanaes in Strategro Ma- Eine smrlftllche Leistung und eine möndhobe: · 6 
m11rem'91" �say ua.d Pr.ä..-..L'"!!',_ .... .. 

MAwsb; Apptled Methods �n Manage- Zwei mundliche l'Eistungem :6 
111em 1gi-i;��� P1"6im�at.it_o uo� P!ilfimgsg•r.191> {lt Mill,) 

MAN 806 Advan-ces In Örganlz-ation and fwei mündlmhe L-eistungen: 6 

l,AQPVllt{gQ �Sär�h Pr.jseq�tion urw Disk�on 
MAN80V ExperimentiGat Research In Eine -smr.fftliche belsrungt 1:5 

Manilgement Schnfdiche AusarbQitung 
MAN91Q Ar-eaSeminar Eine nuindUche Lei5tung;. 1

M{inpliche Beteill.&l!n& 
MAN&xx/ ble zur Auswahl -stel:leAden Wahlmodule, die jeweilige Anzahl der zu erwerbendefl ECTS-
C!;."SP4 Punl<te-vnd d!e jeweils, 1,0gettQri&�PrMfung_sjru;I qell'.l M«lc,f\dk.fflle>g •1.1 e,1Jtaeh�n_. 

d. Master's Thesis (24 ECTS-Punkte)

p Master-Arbeit 

Eine schriftliche Leistung und eine mOndliche 
Lelstu : Pap_et qnd P,..._ntation 
Eine sahrtftU.che Lels.tungz 15 
Ma5t�r-A,t,eit 
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1 

2 Sem . 

fSS 

!.Sem. 
HWS1 

:?,Sem. 

lffl 
a.Sem
HWS
1.Sem.
HWS
4.Sem.
FSS 

. : - 3.und4.Sem 

HWS:;emdF� 
1./2.lem. 

UWS/f.SS 



1. Allgemeines

a. Im Track Marketing sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 82 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 38 ECTS-Punkten zu bestehen.

b. Im Bereich Methods müssen Wahlprüfung aus den in der Bereichstabelle zu� Auswahl stehenden Wahlmodulen im Umfang
von mindestens 15 ECTS-Punkten bestanden werden.

c. 11rn Bereich Economics können die aus den in der Bereichstabelle in Verbindung mit dem Modulkatalog zur Auswahl stehen
den Wahlmodule belegt werden. 2Werden diese nicht belegt oder bestanden, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte
im Bereich Methods oder Marketing entsprechend.

d. 1Die im Bereich Marketing zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfung ergeben sich aus der Bereichstabelle in Ver
bindung mit dem Modulkatalog. 2Es muss mindestens eine Wahlprüfung aus den zur Auswahl stehenden 700er-Modulen mit
den Kürzeln MKT im Umfang von mindestens 6 ECTS-Punkten bestanden werden. 3Das Modul „Area Seminar" erstrecken sich
über ein akademisches Jahr (HWS und FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (mindestens 47 ECTS-Punkte}

p 

p 

p 

p 

w 

Empim:ai Methods 

Mtt 520 Market Research 

E703 

MKT903 

Mkt902 
ESOS 
E700/ 
8.8B 

XXX 

Advanced 1:mnometrics 1 

Advanced Business Ecor\Oßlet
riOS 
Advances In Martcettns Re
� 
Multipte Time Sertes Analy is 
Mat�a�csfor -Economtsts/ 
To�GS anti Proj81$ in Experi
mental Economlcs 
Mutttvarhlte Analysis/ 

Ctoss-sectiona.l 
Datll Analysis/ 
Adwnt!ed Social and Eccmomic 
<:ognltion/Game Theorv/ 

Advanced Quantitative Meth
ods . � . si�n Sletis� 

b. Bereich Economics (O - 25 ECTS-Punkte)

PJ . 

Eine�Ghriftliehe Leistung; 
Klau$W � Min,} 
Eine schriftfiche iieistung: 
Ktausur (90Mip.} 
Eine schriftliche telstttng: 
Klausur (60 Min.} 
EJne sdnifdlche Leistun 
�ausurUOMinJ 
Eine'SChriftJiche telstung: 
Klausur {60 t 

Die jeweils zugehörige PrÜftio und dteJe� 
e Anzahl der .w erwerb�a:JS.Ptt!'lkJ;e. 

sind dem Modulkatalog zu entneh�. 

w Die zur Auswahi stehenden Wahlmodule, die jeweilige Anzahl der zu erwerbenden ECTS-Punkte und 
die jeweils zugehörige Prüfung $ind dem Modulkatalog zu entn,ehrnen. 
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2./3. Sem. 
FSS/HWS 
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c. Bereich Marketing (mindestens 41 ECTS-Punkte)

....... �-- r·
· - - - -

,, � .. =-.. �!'��------- ... �-·-♦ ------�··:ff 
. ' .. , ... _ ... 

l 
... � �t· .

. · ' 

p MKTS10 PrJee and Product Maaage- Eine schriftlrche L-eistt1118( 6 1.Sem.
ment l(�u�r(� M,tp.) N�

p MK'r53l Marketing lbeo,v tlne scl111iftliooe L-etstung: 4 2.Sem.
KiapJ.ijr (!il Min.� F$j

I? Mti'S4S Customelli, Mar.k-et5 and Etne sehriftliche lsstung. 6 2.Sem.
Firm �t,._!!m' KllU§1Jr (l() Min.) FSS

p �iK1801 Fumifament.afs afMarketing Eine,sehr,a1t&be und eine mündliche Leistung: 6 3.Sem.
Researoh �V und Pr�.1� ��

p MKT804 Theory De"elopment and E1ne-schrift�1che und eine mündliche Leistung: 6 4.Sem.

Model Bl!ildi!U! PrQj�cJ 4� PtiitnteUWl F� 

p MKT901 Designing Marketing Rese- Eine,schr#tliooe und eine rnündilche Leistung: 6 4.Sem.
ai'ch Projects Es$IY uali P*ntat!Qfl 1-SS 

p MKT9U) Atea Seminar Eine mündllclle L.eistung, 1 �- und 4. Sem. 

Mündll�e Betg_iJiguQg . HWSundfSS 

w Mkr Research ocler Marketing Eme-sc;-hriftfiche uml etne mündlidte Lestung! Ptüfung 4.Sem.
710/710/. Seminar Essay und Prise11tatron imUm- FSS
1i0/740 fang von 

miftd.6 
Ecm-
Punt<tEn 

Oie wefteren zur Auswahi stehenden Wahlmod:utE, die jeweffige Anzahl der zu erwerbenden ECTS- l. und 'i. Sem.
P1,tn� U!ld die �ells �gebörip Pril_f.uDJl$1Jld dJPl'l MqdAJfttita.k,g,f\J ent!Je,hmen. f.$$

d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte)

Eine schriftliche Leistung: 
MM_tef"-A� 

- 29
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1. Allgemeines

a. Im Track Operation sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt 69 ECTS
Punkten sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 51 ECTS-Punkten zu bestehen.

b. Im Bereich Methods müssen Wahlprüfungen aus den in der Bereichstabelle zur Auswahl stehenden Wahlmodulen im Um
fang von mindestens 14 ECTS-Punkten bestanden werden.
c. 11m Bereich Economics können die aus den in der Bereichstabelle in Verbindung mit dem Modulkatalog die zur Auswahl
stehenden Wahlmodulen belegt werden. 2Werden diese nicht belegt oder bestanden, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS
Punkte in den Bereichen Methods oder Operation entsprechend.

d. 1Die im Bereich Operation zur Auswahlstehenden Module für die Wahlprüfung ergeben sich aus der Bereichstabelle in Ver
bindung mit dem Modulkatalog. 2Das.Modul „J\rea Seminar" erstreckt sich über .ein akademisches Jahr (HWS und FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (mindestens 28 ECTS-Punkte)

-

-

p ·CC.501 Oecision Analysis 

p OPM80S Research Seminar Business 
Analvtics 

w .cts<&/ Empincal Methods/ 
502 Ap�red Econometrtcs 
E703 Advanced econometrks 1 
OPM801/ Optimfiätion and Heuristic:s/ 
802/803/ Oynarnlc nd StochastkMod-
806 els in Supp1y Chain Re-

seardl/selected Topfes in 
II Nonfinear O»tifnlza-
II tion/Enlpliital Research in 
II 
II OperatiOhi Manapmel\t 

b. Bereich Economics (6 - 20 ECTS-Punkte)

-. r-·· . 

1 

1 
\· 

Eine schriftliche l-eistung, 
Kt�_usur (90 Min.) 
Elne.,chriftJicbe und eine mündtiche Leistung: 
��v und Präsentätion 
Dlejeweils zugehörtge Prüfur&gm dte jeweifi.. 
ge Anzahl der zu erwerbwi� ECTS.f>�nkte 

1 

sind dem Modulkatal�g zu entnehmen. 

Eine.-schriftlidle Leistung! 
KI�� (;120 M.inJ 

6 

8 

Prüfungen 
hUm-
fang von 
mmd. 
L4EOS-
f!üökteJI 

Die·zur Auswahl stehenden Wahlmodule, die jeweitigeAntahl der zu erwerben-den EC'ß-Punkte und 
die jeweils zugehörige Pr:üfung:Sind dem Modulkata1og zu entnehmen. 
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2.Sem.
FSS 

3.Sem.

HWS 

2.und3.
Sem.
FSS undHWS



c. Bereich Operation (mindestens 48 ECTS-Punkte)
r-

-:
· -....... , , .... -_ ... .,f�-:--c,-.-, ,-... --. -- - . - . - ·-

1. . ' ' 
- . - -

,_
r 

p OPM stli lnv.entor:y Management Eine schriftfü:he t:erstung< 6 
Kli!JJSPf (9.8 MJJ),} 

p GPM5lii Productlon Management: Zwei schriftlrohe Leistungen: S'Cbriftliche.Aus- 6 
lean A'J)proaches and Variabil- arbeitung uRd Klausur {t;O Min. t
ity 

p OPMSßt Serviae,Operations Manage- Eine-sdmftflehe Leistung! 6 
ment Ktaulur (9(1'Min,) 

p OPMSb Stretesic. Procurement Eine sohrifdiche t.elstung: 6 
IStiJPitJrC$O Mio.) 

p OPM 910 Area Seminar Eine mündliche Leistun� 1 

1m'h,1Jitiqp Betel�guqg 
w Öle wr Auswahl stehenden Wahlmodule, die jeweilige An2aht-der zu erwerbenden Ecß-Punkte unri-dle 

Je.weils wge� Pdifung$JQQ d� M'1dfflf@ti!l�.,g z� �tm:thmeQ. 

d. Master's Thesis (24 ECTS-Punkte)

p OPM 999 Project Sttrdv0perations 

p Master-Arbeit 

Eine -schriftfiche und eine m ilndllclie Leistung: 
Papl!T und 9rii$eRtatio� 
Elne schriftliche Leistung: 
�eN\rbeit 

· 31-

9 

15 

- �, :'' 

1.Sem.

ftW:i 
1.Sem.

HWS 

.l Sem. 
FS 
1.Sem.

tiWi 

9.und 4. Sem.
IS� un,.d Fl$5
1./t/•. Sem.

�,� 

4.Sem.

FSS 

4.Sem.

F$ 

1 

,· 



1. Allgemeines

a. Im Track Taxation sind die in den Bereichstabellen aufgelisteten Pflichtprüfungen im Umfang von insgesamt.61 ECTS-Punkten
sowie Wahlprüfungen im Umfang von mindestens 59 ECTS-Punkten zu bestehen.
b. 11m Bereich Methods können Wahlprüfungen aus den in der Bereichstabelle zur Auswahl stehenden Wahlmodulen belegt
werden. 2Werden diese nicht belegt oder bestanden, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte in den Bereichen Econo
mics oder Taxation· entspre_chend.
c. 11m Bereich Economics können Wahlprüfungen aus den in der Bereichstabelle zur Auswahl stehenden Wahlmodulen belegt
werden. 2Werden diese nicht belegt oder bestanden, erhöhen sich die zu erwerbenden ECTS-Punkte in den Bereichen Methods
oder Taxation entsprechend.
d. 1Die im Bereich Taxation zur Auswahl stehenden Module für die Wahlprüfung ergeben sich aus der Bereichstabelle in Ver
bindung mit dem Modulkatalog. 2Das Modul „Area Seminar" erstreckt sich über zwei akademische Jahre (2x HWS und 2x FSS)
und das Modul „Brown Bag Seminar" sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS).

2. Bereichstabellen

a. Bereich Methods (14 - 30 ECTS-Punkte)

p E:703 Advanted EcoROmetria. t 

w 

b. Economics (10 - 25 ECTS-Punkte)

w E 5$} Public Econometries 
----

E 70J Al:iv� Mi.trol!�PMli'5 1 

Eine schriftliche Leistung: 
t<lausur (120 Mln.j 
Eine��- 8 3. Sem.
Kfausur{1 ) ifWS

Die Jewelts zugehörige Priifung 1st dem Modul- 6 :1./�Sem. 
tcataJog zu entnehmen. 1-l0------1 HW�

ane schriftfidte Lelstul'lg: 
KlaP..$\fJ' (120Mln,) 

7 
8 
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c. Taxation (mindestens SO ECTS-Punkte)

', ... �- .. , -- ' '-�- :· .7� -� �� _. � ��-- �, ��·: \ ... • ' • . ••• � 1; - : '� � .,: ·. -� � --�. �
:-

.= :-�•.ik � �f� ·--�� � -.• f" h •

p TA.)(530 TeX'at io n  of Bu sin esse s  a ndTeX'ation of Businesses and
lndilriduals lndilriduals

lwei schrJftltche und etne mündliche L-ei&tung; 
Schr4ft'1Ghe Ausarbeitung, Prasentation und 
t<J��Jtr (9Q,mi J 

6 1.Sem.

hlWS ·
p ri,t63o International Business taxatkm 6 

p TAXSOl BusiRess Taxation 8 

p tAX9lO Ar.eaSeminar 1 

p lM9!3 Brown Sag.Seminar Eine mündlithe:t.efst-ung: 1 
Mtlndllche Bet iligung 

w TAX,ACC, Die zur Auswahl stehenden Wahlmodule, die jeweilige Anmhl der w erwerbenden Etrs-
FIN Punkte und die jeweds zugehörige Pr-üfung sind dem Modulkatalog zu entnehmen. 
XX/6XKI 

8XX/9.XX 

d. Master's Thesis (15 ECTS-Punkte)

Master-Arbeit 

Abkürzungsverzeichnis: 
ACC: Accounting 
BE: Business Economics 
E: Economics 
ECO: Economics 
FIN: Finance 
IS: Information Systems 
M: Methods 
MAN: Management 
MKT: Marketing 
P:_ Pflichtmodul 
OPM: Operations 
TAX: Taxation 
W: Wahlmodul 
XXX: Modulkürzel nicht vorhanden 

Bne schriftßche L�stung; 
Mast-er-Arbeit 

SXX: es kann eines aus allen S00er-Modulen gewählt werden (z.B. FIN SXX: aus allen S00er-Modulen mit dem Kürzel FIN) 
6XX: es kann eines aus allen 600er-Modulen gewählt werden (z.B. FIN 6XX: aus allen 600er-Modulen mit dem Kürzel FIN) 
SXX: es kann eines aus allen 800er-Modulen gewählt werden (z.B. FIN SXX: aus allen 800er-M.odulen mit dem Kürzel FIN) 

2. Sem.

FSS

Sem. 

ttWS und FS-S 

lAI-.Se,n. 

HWS+fSS 

9XX: es kann eines aus allen 900er-Modulen gewählt werden (z;B. FIN 9XX: aus allen 900er-Modulen mit dem Kürzel FIN) 
SXX/6XX: es kann entweder eines aus allen S00er-Modulen oder aus allen 600er-Modulen gewählt werden (z.B. FIN SXX/6XX: aus 

allen S0Oer- und 600er-Modulen mit dem Kürzel FIN) 
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1. Satzung zur Ä.nderung der Studienordnung der Universität Mannheim für den
Promotionsstudiengang Betriebswirtschaftslehre am Center for Doctoral 

Studies in Business (CDSB) 
vom G 7. Juni 2018 . 

Aufgrund des§ 38 Absatz 2 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung mit§ 32 Absatz 3 Satz 1, § 38 Absatz 4 des 
Landeshochschulgesetz (LHG) hat der Senat der Universität Mannheim in seiner Sitzung am 30. Mai 2018 
gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 LHG die nachstehende Änderung der Studienordnung für den 
Promotionsstudiengang Betriebswirtschaftslehre am Center for Doktoral Studies in Business (CDSB) vom 
14. Juni 2016 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 17/2016, S� 5 ff) beschlossen. Der Rektor hat
dieser Änderungssatzung zugestimmt am ·O 7. Juni 2018.

Artikel 1 

Teil 1 
Ä.nderung der Studienordnung 

§1

§ 15 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:.

„Für die Kursphase des Promotionsstudiengangs beträgt der Studien- und Prüfungsumfang mindestens 90 
ECTS-Punkte unter Beachtung der jeweiligen programmspezifischen Zusammensetzung aus den folgenden 
Bereichen: 

1. Studienprogramm Accounting_
a. Pflichtkurse (45 bis 61 ECTS-Punkte)
b. Wahlpflichtkurse (mind·estens 13 ECTS-Punkte)
c. Wahlkurse (mindestens 4 ECTS-Punkte)

d. Dis.sertation Proposal (12 ECTS-Punkte)

2. Studienprogramm Finance
a. Pflichtkurse (53 bis 69ECTS-Punkte)
b. Wahlkurse (mindestens 9 ECTS-Punkte)
c. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)

3. Studienprogramm Information Systems
a. Pflichtkurse (26 bis 38 ECTS-Punkte)
b. Wahlkurse (mindestens 41 ECTS-Punkte)
c. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)



4. Studienprogramm Management
a. Pflichtkurse (36 bis 47 ECTS-Punkte)
b. Wahlkurse (mindestens 32 ECTS-Punkte)
c. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)

5. Studienprogramm Marketing
a. Pflichtkurse (28 bis 37 ECTS-Punkte)
b. Wahlpflichtkurse (mindestens 42 ECTS-Punkte)
c. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)

6. Studienprogramm Operations Management
a. Pflichtkurse (18 bis 27 ECTS-Punkte)
b. Wahlpflichtkurse (24 bis 37 ECTS-Punkte)
c. Wahlkurse (mindestens 20 ECTS-Punkte)
d. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)

7. Studienprogramm Taxation
a. Pflichtkurse (21 bis 29 ECTS-Punkte)
b. Wahlpflichtkurse (19 bis 31 ECTS-Punkte)
c. Wahlkurse (mindestens 18 ECTS�Punkte)
d. Dissertation Proposal (12 ECTS-Punkte)."

§2

In § 16 Absatz 2 wird an Satz 2 folgender Satz 3 angefüst: 

„In den Studienprogrammen Accounting und Taxation gelten die Sätze 1 und 2 für das Brown Bag Seminar 
entsprechend." 

§3

In§ 21 Absatz 2 wird Satz 2 wie folgt neu gefasst: 

„AbweichEmd von Satz 1 besteht die Prüfung Dissertation Proposal aus einer Studienleistung, die mit 
,,bestanden" oder „nicht bestanden" bewertet wird." 

§4

§ 23 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,(2) Arten und Formen der Prüfungsleistungen sind in der Regel: 

1. schriftliche Leistungen in Form von Klausuren, Hausarbeiten, Essays, Projekte,
Simulation/Statistische Analyse;
2. mündliche Leistungen in Form von Prüfungsgesprächen, Präsentationen, Diskussion, Mitarbeit,
Mündliche Beteiligung.

Als schriftliche Studienleistung ist das Dissertation Proposal vorgesehen.'' 
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§5

In§ 27 Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen. 

§6

In§ 31 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe,,§ 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes" durch die 
Angabe,,§ 3 Absätze 1 und 2 des Mutterschutzgesetzes" ersetzt. 

Die Anlage wird wie folgt neu gefasst: 

Teil2 
Änderung der Anlage 

§7

„A. Studienprogramm Accounting 

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites Semester:

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: E 700, .E 701, E 703, ACC 902, ACC

802, ACC 903, ACC 904:

Es sind mindestens fünf dieser Prüfungen im Umfang von mindestens 32 ECTS-Punkten zu bestehen.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse „Area Seminar" und „Brown Bag Seminar" sind zu bestehen Ge 1 ECTS

Punkt).

c. Das Dissertation Prop9sal ist zu bestehen (12.ECTS-Punkte).

2. Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar lind Brown Bag Seminar) sind zu bestehen (12 ECTS

Punk:te).

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse sind im Umfang von mindestens 13 ECTS-Punkten zu

bestehen.

c. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 4 ECTS-Punkten zu bestehen.



II. Semester�/ Kursübersicht

l. Semest r Kurs 

HWS p E700 Mathematics for Economists 

p E 701 Advanced Microeconomics I 

p E703 Advanced Econometrics I 

p ACC902 Nonnative Accounting Research 

p ACC 910 Area Seminar 

p ACC 920 Brown Bag Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

2.Sem ter Kurs 
.

FSS p ACC 802 Analytical Research in.Accounting 

p ACC 903 Empirical Accounting Research I: 
(Research Methods) 

p ACC 904 Empirical Accounting Research II: 
(Causal Inference) 

p ACC910 Area Seminar 

p ACC920 Brown Bag Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal-

Prüfung (Zusammensetzung, Art ECTS 30 

und Form) 
1 6 
1 8 
1 

� 

Eine mündliche und eine 8 
schriftliche Leistung: 
Präsentation und Essay 
Eine mündliche Leistung: (1) 
Mündliche Beteiligung 2 

Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteiligung (1)3 

30 

Prüfung (Zusammensetzung, Art ECTS 32 

und Form) 
Eine mündliche und eine 6 
schriftliche Leistung: 
Präsentation und Essay 
Eine mündliche lind eine 6 
schriftliche Leistung: 
Präsentation und Klausur (90 Min.) 

Eine mündliche und eine. 6 
schriftliche Leistung: 
Präsentation und Klausur (90 Min.) 
Eine mündliche Leistung: 1 
Mündliche Beteilit?l.lng 
Eine mündliche Leistung: 1 
Mündliche Beteiligung 

20 

12 
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'l - . 
. Kurs Prüfung (Zusammensetzung, Art 

h� �.•2 '.';' a:i IIQ_�.For�) 
ECTS min.16 

Eine schriftliche und eine 
HWS p Academic Writing Course mündliche Leistung: 3 

Essay urid Mitarbeit 

p ACC910 · Area Seminar
Eine mündliche Leistung: 

(1) 2 
Mündliche Beteilisrung 

p ACC920 Brown Bag Seminar Eine mündliche Leistung: {1)3 
Mündliche Beteiligung 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 3 

Applied Methods & Tools in Zwei mündliche Leistungen: 

WP 
ACC905 Empirical Accounting Research Präsentation und mündliche 8 

(Paper Replication) Prüfung (30 Min.) 

ACC906 
Model Development Workshop Eine mündliche Leistung: 

8 
WP (Model-Building) Präsentation 

ACC/TAX 
Zwei mündliche Leistungen: 

WP 916 
Applied Econometrics I Mitarbeit und mündliche Prüfung 8 

(10 Min.) 

E801 Advanced Microeconomics II 1 
5 

WP 

Gesamt ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse min.13 

li1III 
Kur.s Prüfung (Zusammensetzung, Art 

ECTS 
mln. 

und F.orm) 12 

FSS 
p FIN803 Corporate Finance Eine schriftliche Leistung: 6 

Essay 

p ACC910 Area Seminar 
Eine mündliche Leistung: 

1 
Mündliche Beteilil!.Ulle 

p ACC920 Brown Bag Seminar Eine mündliche Leistung: 1 
Mündliche Beteiligung 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 8 

Kurse aus den 4, 5, 6 

w Promotionsstudiengängen am min.4 
CDSB4, CDSE5 und CDSS6 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse min.4 

1 Die dem Kurs zugehörige Ptiifüng wird in der Studienordnung für den Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral
Studies inEconomics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
2 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende
des zw,eiten Semesters I ECTS-Punkt vergeben. 
3 Das Brown Bag Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (H\VS und FSS); bei Bestehen der Ptiifungen in beiden Semestern wird 
am Ende des zweiten Semesters 1 ECTS-Punkt vergeben. 
4 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Ptiifungen und ECTS-Punkten silld den Semester- und Kursübersichten der
Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehmen. 
5 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Ptiifungen und ECTS-Punkten werden in der Studienordnung für den 
Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung i. V. m. dem Kurskatalog des CDSE in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
6 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden im Kurskatalog des 
Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften am CDSS i.V.m. der Gemeinsamen Ptiifungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M.A.) Political Science und Master of Arts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Ptiifungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) iri Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 



B. Studienprogramm Finance

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites· Semester;

-4:1-

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: E 700, E 701, E 703, FIN 620, FIN

801, FIN 803, FIN 804. 

Es sind mindestep.s fünf dieser Prüfungen im Umfang von mindestens 32 ECTS-Punkten zu bestehen. 

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,,Area Seminar" sind zu bestehen (1 ECTS-Punkt).

c, Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar) sind zu bestehen (20 ECTS-Punkte).

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 9 ECTS-Punkten zu bestehen.
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II. · Semester-/ Kursübersicht

HWS 

FSS 

HWS 

Kurs 

p E700 Mathematics for Economists 

p E 701 Advanced Microeconomics I 

p E703 Advanced ·Econometrics I 

p FIN 8Ql Discrete Time Finance 

p FIN 910 Area Seminar 

Mögliche Hö.chstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

Kurs 

P FIN 803 Corporate Finance 

P FIN .804 Econometrics ofFinancial Markets 

P FIN 620 Behavioral Finance 

P FIN 91 0 Area Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

Kurs 

p Academic Writing Course 

P FiN 910 Area Seminar 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

w 

Kurse aus den 
Promotionsstudiengängen am CDSB3, 

CDSE4 oder CDSS5 

Mindestanzahl ECTS-'Punkte Wahlkurse 

Prüfung (Zusammensetzung, Art

Ulld Fo.nn 

Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Klausur (90 Min.) und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Prüfung (Zusammensetzung, Art

undF.-
Eine schriftliche Leistung: 
Essa 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Klausur (90 Min.) und Mitarbeit 
Eine schriftliche Leistung: 
Klausur 60 Min. 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n

PFüfung (Zusammensetzung, Art

und Form) 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

3, 4, 5 

ECTS 30 

6 

8 

8 

8 

(1) 2

30 

EC'f.g 31 

6 

6 

6 

J 

19 

12 

ECTS 
min. 
12 

3 

(1)2

3 

min.9 

min. 

9 
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• - ; ��•• .� :: w�1! Kurs 
. ' 

FSS P FIN 802 Continuous Time Finance 

P FIN 901 Behavioral Finance 

P FIN 910 Area Seminar 

p 

Mindestens ein Focus Research 
Seminar: 
• Insurance and Investments
• 

• 

• 

Corporate Finance
Asset Management
Financial Markets

• Banking and Finance
Ge.samt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

Priilung (Zusammensetzung, Art 
und Form 
Zwei schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Schriftliche · Ausarbeitungen und 
Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Präsentation 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili · 
Eine mündliche Leistung: 
Vorstellung eines ersten Essay 

EC:l'.8 17 

8 

2 

6 

17 

1 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Studienordnung für den Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral 
Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
2 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende 
des zweiten Semesters 1 ECTS-Punkt vergeben. 
3 Die zur V �gung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen ®d ECTS-Punkten sind den Semester- und K�rsübersichten der 
übrigen Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehmen. 
4 Die zur Verfügung stehenden Kurse �it den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Puitlcten werden in der Studienordnung für den 
Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung i. V. m. dem des CDSE in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
5 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-�nkten werden im Kurskatalog des 
Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften li1ll CDSS i.V.m. der Gemeinsamen· Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M.A.) Political Science und Master of Arts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) in Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Univ.ersität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
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C. Studienprogramm Information Systems

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites Semester:

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: IS 801, IS 901, IS 903, IS 807. Zudem

sind die Prüfungen der gewählten Wahlkurse (mindestens 14 ECTS-Punkte) zu absolvieren.

Es sind mindestehs fünf der in den Sätzen 1 und 2 genannten Prüfungen im Umfang von mindestens 38

ECTS-Punkten zu bestehen.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,,Area Seminar'' sind zu bestehen (1 ECTS-Punkt).

c. Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar) sind zu bestehen (3 bis 4 ECTS-Punk:te); für den

Pflichtkurs „Area Seminar'' wird erst nach Bestehen einer weiteren Prüfung in einem weiteren Area

Seminar in einem folgenden Semester 1 ECTS-Punk:t vergeben.

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 27 ECTS-Punkten zu bestehen. ·



II. Semester-/ Kursübersicht

-41--

Kurs Prüfung (Zusammensetzung� Art ECTS
min. 

undEorm 3c0 

HWS 

FSS 

-

P IS 801 

P IS 901 

P IS 9.10 

Design Science Research 

Epistemological F oundations 

Area Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

W IE710 Computer-based Content Analysis 

W IS 905 Academic Seminar 

Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 
Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 

Eine schriftliche und eine mündliche 
. Wld eine praktische Leistung: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Pro· ektarbeit 
Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 

Kurse aus deli 2, 3, 4 

w Promotionsstudiengängen am CDSB2
, 

CDSE3 oder CDSS4 

Mögliche Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

X11rs 

P IS 807 

P IS 903 

P IS 910 

Designing Qualitative Research 
Projects 

Information Systems Theories 

Area Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

Kurcs 

Prüfung (Z.usammens�:zung, Art 
und Form 
Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 
Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

...... �.-.-..-, 

Prüfung (
Z

usammensetzllDg, Art 
undFOlllll -··-- - '"-·-· 

HWS p 

p IS 910 

Academic Writing Course 

Area Seminar 

Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

W IS 905 

w 

Acadernic Seminar 

Eine schriftliche und zwei mündl,iche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation und Diskussion 

Kurse aus den 2, 3. 4 

Promotionsstudiengängen am CDSB2
, 

CDSE3 oder CDSS4 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

8 

8 

(1) 1

.6 

6 

min.2 

9 

8 

1 

ECTS 

3 

(1) 1

6 

min. 
21 

16 

min. 
14 

30 

18 

12 
min. 

30 

3 

mm. 

27 
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1 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende
des zweiten Semesters I ECTS-Punkt vergeben. 
2 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten sind den Semester- und Kursübersichten der
übrigen Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehmen. 
3 Die . zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils �gehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden in der Studienordnung für den
Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung i. V. ni. dem Kurskatalog des CDSE in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
4 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den• jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden im Kurskatalog des 
Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften am CDSS i.V.m. der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M .A.) Political Science und Master of Arts (M .A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) in Psychologie der Fakultät für. Sozialwissenschaften der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
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D. Studienprogramm Managem�nt

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites S�ester:

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: MKT 903, MAN 802, MAN 805, MAN

806, MAN 801, MAN 804, MAN 807 .. Zudem sind die Prüfungen der.gewählten Wahlkurse (mindestens 6

ECTS-Punkte) imHWS zu absolvieren.

Es sind mindestens sieben der in den Sätzen 1 und 2 genannten Prüfungen im Umfang von mindestens 38

ECTS-Punkten zu bestehen, davon mindestens 6 Prüfungen der Pflichtkurse.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,,Area Seminar" sind zu bestehen (1 ECTS�Punkt).

c. Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. Ab eiern dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar) sind zu bestehen (3 bis 4 ECTS-Punkt�); für den

Pflichtkurs „Area Seminar'' wird erst nach Bestehen einer weiteren Prüfung in einem weiteren Area Seminar

in einem folgenden Semester 1 ECTS-Punkt vergeben.

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 26 ECTS-Punkten zu bestehen.



II. 

FSS 

HWS 

-S-o-

Semester-/ Kursübersicht 

Kurs Prüfung (Zusammensetzung Art F.lCllS 
imdFQrm 

MAN Fundamentals ofNon-Profit Zwei mündliche Leistungen: 6 
802 Mana ement Science 

p MAN Applied Methods in Management 
805 Research 

p MAN Advances in Organization and 
806 Innovation Research 

p MAN Area Seminar 
910 

p MKT Advanced Business Econometrics 
903 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

Präsentation und Mitarbeit 
Zwei mündliche Leistungen: 
Präsentation und Prüfungsgespräch 
(20Min. 
Zwei mündliche Leistungen: 
Präsentation und Diskussion 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 
Zwei schriftliche Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Klausur 60 Min. 

W Kurse aus den 2, 3, 4 

Promotionsstudiengängen am CDSB2, 
CDSE3 oder CDSS4 

Mögliche Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

Klll's 

p MAN 

801 

p MAN 

804 

p MAN 

807 
p MAN 

910 

Advances in Entrepreneurship and 
Management Research 

Advances in Strategie Management 

Experimental Research in 
Mana ement 
Area Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

Kurs 

p 

p MAN 
910 

Academic Writing Course 

Area Seminar 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

Prüfung (Zusammensetzung, Art 
undEorm 
Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Essa 
Eine mündliche uncl eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Essa 
· Eine schriftliche Leistung:
Schriftliche Ausarbeitun
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Prüfung (Zusammensetmng, Art
und Fi>rm 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essay und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili o 

w Kurse aus den 2, 3, 4 

Promotionsstudiengängen amCDSB2
, 

CDSE3 oder CDSS4 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

6 

6 

(1) !_

6 

min. 6 

ECTS 

6 

6 

6 

1-

ECTS 

3 

(1) 1 

min. 
26 

min. 

3.0 

24 

min. 

6 
31 

19 

12 
min. 

29 

3 

min. 
26 

1 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende

des zweiten Semesters 1 ECTS-Punkt vergeben. 
2 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten sind den Semester- und Kursübersichten der

übrigen Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehmen. 
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3 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden in der Studienordnung für den
Prornotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung i. V. m. dem Kurskatalog des CDSE in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt .. 
4 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden im Kurskatalog des
Promotionsstudiengang Sozialwissenschaften am CDSS i.V.m. der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M.A.) Political Science und Master of Arts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Priifungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) in Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 



E. Studienprogramm Marketing

I. Allgemeines

1. Erstes urtd zweites Semester:

-SQ.-

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: E 703, MKT 801, MKT 903; MKT

804, MKT 901. Zudem sind im ersten Semester die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse im Umfang

von mindestens 10 ECTS-Punkten und im zweiten Semester die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse

im Umfang von mindestens 5 ECTS-Punkten zu absolvieren.·

Es sind mindestens fünf der in den Sätzen 1 und 2 genannten Prüfungen im Umfang von mindestens 2.9

ECTS-Punkten zu bestehen, davon mindestens 4 Prüfungen der Pflichtkurse.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,,Area Seminar" sind zu bestehen (1 ECTS-Punkt).

c. Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. · Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar) sind zu bestehen (3 bis 4 ECTS-Punkte); für den

Pflichtkurs ,,Area Seminar" wird erst nach Bestehen einer weiteren Prüfung in einem weiteren Area Seminar

in einem folgenden Semester 1 ECTS-Punkt vergeben.

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse sind im Umfang von mindestens 27 ECTS-Punkten zu

bestehen.
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II. Semester-/ Kursübersicht

'T, .. . ,... -;-r
�. . . ,....., .;-, ::-· 1 --�· _'!/. ·-

Ku.rs. 

HWS P E 703 Advanced Econometrics I . 

P MKT Fundamentals ofMarketing Research 
801 

p MKT Advanced Business Econometrics 
903 

p MKT Area Seminar 
910 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

WP CDSS St�tistics in R and beyond 

WP CDSS Experimental Design, Analysis of 
V ariance, and Linear Modelin 

WP CDSS- Multivariate Analysis. 

WP CDSS Cross-sectional Analysis 

WP CDSS Advanced Social and Economic 
Co 'tion 

WP CDSS Game Theory 

WP CDSS Advanced Quantitative Methods 

WP CDSS Bayesian Statistics 

WP E601 Advanced Microeconomics 

WP E 700 Mathematics for Economists 
WP E 883 Topics and Projects in Experimental· 

Economics 
Mögliche Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

&-tffu.ng (Zusammensetzung, Art ECTS min. 
und Form 3� 
l 8 

Eine schriftliche und eine mündliche 6 
Leistung: 
Essa und Präsentation 
Zwei schriftliche Leistungen: 6 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Klausur 60 min) 
Eine mündliche Leistung: (1)2
Mündliche Beteili g 

3 
4 

3 

2 

4 
6 

4 
6 

3 

4 

4 
6 

4 
.6 

3 
4 

5 10 
6 

6 

10 

20 

min. 
10 



FSS p 

Kurs 

MKT 
804 

Theory Development and Model 
Building 

P MKT Designing Marketing Research Projects 
901 

P . MKT Area Seminar 
910 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

WP MKT Advances in Marketing Research 
902 

WP MKT Consumer Behavior 
803 

WP CDSS Advanced Quantitative Methods 

WP 

WP 

WP 

CDSS Bayesian Statistics 

CDSS Research in Social Cognition 

CDSS Research in Cognitive Psychology 

WP E 829 Dynamic Models in Empirical Industrial 
Or anization 

WP E 878 Advanced PhD Seminar in Experimental 
Economics 

Mögliche Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

Prüfung (Zusammensetzung, Art ECTS min. 

un4Form 30 

Eine schriftliche und eine mündliche 6 

Leistung: 
Pro· ekt und Präsentation 

Eine schriftliche und eine mündliche 6 

Leistung: 
Essa und Präsentation 
Eine mündliche Leistung: 1 

Mündliche Beteili 
13 

Zwei schriftliche und zwei 6 

mündliche Leistungen: 
Essay und Präsentation und 
Diskussion und 
Simulation/statistische Anal se 
Eine schriftliche und zwei 8 

mündliche Leistungen: 
Essa , Präsentation und Mitarbeit 
4 6 

3 4 

3 .3 

3 3 

6 14 

6 5 

min. 

5 

12 
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HWS p 

p 

Kun 

Academic Writing Course 

MKT Area Seminar 
910 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

WP CDSS Statistics in R and beyond 

WP CDSS Advanced Quantitativ� Methods 

WP CDSS Bayesian Statistics 

WP CDSS Research in Social Cognition 

WP CDSS Research in Cognitive Psychology 

WP CDSS Advanced Social and Economic 
Cognition 

WP CDSS Experimental Design, Analysis of 
V ariance, and Linear Modelin 

WP CDSS Multivariate Analysis 

WP CDSS Cross-sectional Data Analysis 

WP CDSS GameTheory 

WP E521 Methods in Empirical lndustrial 
Or anization 

WP E601 Advanced Microeconomics 

WP E829 Dyna.mic Models in Empirical Industrial 
Ot ani.zation 

WP Kurse aus anderen Studienprogrammen 
dieses Promotionsstudiengangs am 
CDSB8 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

Prüfung (Zusammensetzung, Art 
und.f_prm) 

Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

7 

5 

6 

8 

ECtS 

3 

(1)2

4 

6 

4 

3 

3 

4 

2 

6 

6 

6 

9 

10 

14 

min. 
10 

3 

min. 

27-

1 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Studienordnung für den Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral 
Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
2 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende 
des zweiten Semesters 1 ECTS-Punkt vergeben. 
3 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird im Kurskatalog des Promotionsstudiengangs Sozialwissenschaften am CDSS festgesetzt. 
4 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts (M.A.) Political Science 
und Master ofArts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen Prüfungsordnung für die 
Studiengänge Master of Science (M.Sc.)' in Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung festgesetzt. 
5 Die den Kursen zugehörige Prüfung wird in der Prüfungsordnung für den volkswirtschaftlichen Masterstudierigang an der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. . . 
6 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird im Kurskatalog des Promotionsstudiengangs Volkswirtschaftslehre am CDSE festgesetzt. 
7 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den volkswirtschaftlichen Masterstudiengang 
in der jeweils geltenden Fassung i. V .m. dem Kurskatalog für den volkswirtschaftlichen Masterstudiengang festgesetzt. 
8 Die zur V emigung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten sind den Semester- und Kursübersichten der 
Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehmen. 
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F. Studienprogramm Operations Management

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites Semester:

a. Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: E 700, OPM 805. Zudem sind im.ersten

Semester die Prüfungen der beiden gewählten Wahlpflichtkurse im Umfang von 16 ECTS-Punkten und

im zweiten Semester die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse im Umfang von mindestens 16 bis 21

ECTS-Punkten zu absolvieren.

Es sind.mindestens fünf der in den Sätzen 1 und 2 genannten Prüfungen im Umfang von mindestens 38

ECTS-Punkten zu bestehen, davon mindestens eine Prüfung der Pflichtkurse.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,,Area Seminar" sind zu bestehen (1 ECTS-Punkt).

c. Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkL Area Seminar) sind zu bestehen (11 bis 12 ECTS-Punkte); für den

Pflichtkurs „Area Seminar'' wird erst nach Bestehen einer weiteren Prüfung in einem weiteren Area Seminar in 

einem folgenden Semester 1 ECTS-Punkt vergeben. 

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 20 ECTS-Punkten zu bestehen.



-Sl---

II. Semester-/ Kursübersicht

Kurs 

HWS P E700 

P OPM 
805 

P OPM 
910 

Mathematics for Economists 

Research Seminar Business Analytics 

Area Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

WP OPM Optimization and Heuristics · 
801 

WP OPM 
803 

WP E701 

WP E703 

Selected Topics in Nonlinear 
Optimization 

Advanced Microeconomics I 

Advanced Econometrics I 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

Kurs 

OPM 
910 

Area Seminar 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

WP OPM Dynamic and Stochastic Models in 

WP 

WP 

WP 

WP 

802 Supply Chain Research 

OPM Empirical Research in Operations 
806 Management 

OPM Project Study Operations 
999 

MKT Marketing Theories 
802 

MAN Applied Methods in Management 
805 Research 

Mögliche ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

hüf ung �11san11n.ensetzung, Art 
un(J:Vor 

Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Essay 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung, 
Präsentation und Mitarbeit 
Eine schriftliche und zwei mündliche 
Leistungen: 
Schriftliche Ausarbeitung; 
Präsentation und Mitarbeit 
1 

Prüfung (Zusammensetzung, Art 
undForni 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation 
Zwei mündliche Leistungen: 
Präsentation und mündliche Prüfung 

30Min. 
Eine .schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Präsentation 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Präsentation 
Zwei mündliche Leistungen: 
Präsentation und Prüfungsgespräch 
20Min. 

EC'tS 

6 

8 

(1) 2

8 

8 

8. 

8 

ECTS 

1 

8 

8 

9 

6 

6 

30 

14 

16 

29-

34 

1 

16-
21 
12 



HWS p 

p 

p 

OPM 
901 

OPM 
910 

-�-

Research Seminar Operations 
Management & Operations Research 

Academic Writing Course 

.Area Seminar 

Priifung (Z sammensetzung, Art ECT.S 
und �or.m 
Eine schriftliche und eine mündliche 8 
Leistung: 
Schriftliche Ausarbeitung und 
Präsentation 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

3 

(1)2

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

w 

W OPM 
920 

Kurse aus den Promotionsstudiengängen 3, 4, 5, 6 

am CDSB\CDSE4 und CDSS5 oder aus 
dem Masterstudiengang 
Wirtschaftsmathematik 6

Contemporary Topics in Operations 
Research 

Schriftliche und/oder mündliche 
Leistung: 
Klausur (60 Min. oder 90 Min.) 
und/oder schriftliche Ausarbeitung 
und/oder Präsentation und/oder 
Mitarbeit 

. Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

min. 
12 

8 

min. 

31 

11 

mm. 

20 

1 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Studienordnung für den Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoräl
Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
2 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird am Ende
des zweiten Semesters l ECTS-Punkt vergeben. 
3 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen_und ECTS-Punkten sind den Semester- und Kursübersichten der
Studienprogramme in _dieser Anlage zu entnehmen. 
4 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prlifungen und ECTS-Punkten werden in der Studienordnung für den
Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung i. V; m. dem Kurskatalog des Promotionsstu:diengang Volkswirtschaftslehre am CDSE in der jeweils.geltenden Fassung 
festgesetzt. 
5 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden im Kurskatalog des 
Promotionsstudiengangs Sozialwissenschaften am CDSS i.V.m. der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M.A.) Political Science und Master of Arts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) in Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. · 
6 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden im Kurskatalog i.V.m. der 
Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Masterstudiengang „Wirtschaftsmathematik" in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 



G. Studienprogramm Taxation

I. Allgemeines

1. Erstes und zweites Semester:

-�-

a: Die Prüfungen der folgenden Pflichtkurse müssen absolviert werden: E 700, E 703, TAX 801. Zudem sind

im ersten Semester die beiden Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse im Umfang von 16 ECTS-Punkten

und im zweiten Semester die Prüfungen der gewählten Wahlpflichtkurse im Umfang von 15 bis 18 ECTS

Punkten zu absolvieren.

Es sind mii1destens fünf der in den Sätzen 1 und 2 genannten Prüfungen im Umfang von mii1destens 35

ECTS-Punkten zu bestehen, davon mindestens zwei Prüfungen der Pflichtkurse.

b. Die Prüfungen der Pflichtkurse ,.Area Semimir'' und ,,Brown Bag Seminar" sind zu bestehen (je 1 ECTS

Punkt).

c. Das Dissertation Proposal ist zu bestehen (12 ECTS-Punkte).

2. Ab dem dritten Semester:

a. Die Prüfungen der Pflichtkurse (inkl. Area Seminar und Brown Bag Seminar) sind zu bestehen (5 ECTS

Punkte).

b. Die Prüfungen der gewählten Wahlkurse sind im Umfang von mindestens 18 ECTS-Punkten zu bestehen.
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II. Semester-/ Kursübersicht.

HWS 

FSS 

p 

p 

p 

P. 

Kurs 

E700 

E703 

TAX 
910" 
TAX 
920 

Mathematics for Economists 

Advanced Econometrics I 

Area Seminar 

Brown Bag Seminar 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 
ACC/ 

WP TAX Applied Econometrics I · 
916 

WP 
ACC 

Normative Accounting Research 902 

WP FIN 
Discrete Time Finance 

801 

WP E 701 Advanced Microeconomics I 

WP E 702 Advanced Macroeconomics I 

WP European Tax Law 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

K:urs 

p 
TAX 

Business Taxation 801 

p 
TAX Area Seminar 
910 

p TAX Brown Bag Seminar 
920 

Mögliche Höchstanzahl ECTS-Punkte Pflichtkurse 

TAX 
WP 

911 Measurement ofEffective Tax Burdens 

TAX 
WP 913 Empirical Taxation Research 

TAX 
WP 919 International Tax Law 

ACC 
WP 802 Analytical Research in Accounting 

ACC Em.pirical Accounting Research I: 
WP 903 (Research Methods) 

ACC Empirical Accounting Research II: 
WP 904. (Causa} Inference)

WP 
FIN 

Corporate Finance803 

FIN 
Econometrics ofFinancial Markets WP 804 

Prüfung (Zusammen etzung, Art 
und Form 

Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Zwei mündliche Leistungen: 
Mitarbeit und mündliche Prüfung 
10 Min. 

Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Essa 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Klausur (90 Min.) und Mitarbeit 

4 

Rrüfung (Zunmmeosetzung Art 
und Form 
Zwei mündliche Leistungen: 
Präsentation und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili un 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 

Eine schriftliche und/oder eine 
mündliche Leistung: 
Essa und/oder Präsentation 
Eine schriftliche und/oder eine 
mündliche Leistung: 
Essa und/oder Präsentation 
Eine schriftliche und/oder eine 
mündliche Leistung: 
Essa und/oder Präsentation 
Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Klausur 90 Min. 
Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Klausur 90 Min: 
Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Klausur (90 Min.) 

Eine schriftliche Leistung: Essay 

Eine schriftliche und eine mündliche 
µ:istung: 
Klausur {90 Min.) und Mitarbeit 

ECTS 30 

6 

8 

(1)
2 

(1)3

14 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

16 

ECTS 
37-

40 

8 

1 

1 

10 

8 

10 

8 

6 

6 

6 

6 

6 



WP 
FIN Behavioral Finan�e 901 

WP E557 Public Economics 

WP E801 Advanced Microeconomics II 
WP E 802 Advanced Macroeconomics II 

WP E 803 Advanced Econometrics II 

WP E804 Advanced Microeconomics ID 

WP E805 Advanced Macroeconomics III 

WP E806 Advanced Econometrics m

Mögliche ECTS-Punkte Wahlpflichtkurse 

ECTS-Punkte Dissertation Proposal 

K11rs 
�,:,-. 
� t.

. . 
f ; 

HWS 

FSS 

p Academic Writing Course 

p 
TAX Area Seminar 910 

p TAX Brown Bag Seminar 
920 

Gesamt ECTS-,Punkte Pflichtkurse 

w 

Kurse aus den 
Promotionsstudiengängen am CDSB5

, 

cnsE6 �d cnss7 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

Kurs 

p TAX Area Seminar 
910 

p TAX Brown Bag Seminar 
920 

Gesamt ECTS-Punkte Pflichtkurse 

w 

Kurse aus den 
Promotionsstudiengängen am CDSB5, 

CDSE6 und CDSS7 · · 

Mindestanzahl ECTS-Punkte Wahlkurse 

Eine mündliche und eine schriftliche 
Leistung: 
Präsentation und Klausur ( 60 Min. 
7 

Prüfung (Zusammensetzung Art 
und orm 
Eine schriftliche und eine mündliche 
Leistung: 
Essa und Mitarbeit 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 

5, 6, 7 

Prüfung (Zusapimensetz.ong, Art 
und Form 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili 
Eine mündliche Leistung: 
Mündliche Beteili n 

5, 6, 7 

6 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

EC'US 

3 

(1)2 

(1)3

min. 8 

ECTS 

1 

1 

min. 
10 

15 -
18 
12 
m111. 

11 

3 

min. 

8 
min. 

ll 

2 

min. 

10 

1 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Studienordnung für den Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral 
Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
2 Das Area Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Priifungen in beiden Semestern wird am Ende 
des zweiten Semesters 1 ECTS-Punkt vergeben. 
3 Das Brown Bag Seminar erstreckt sich über ein akademisches Jahr (HWS und FSS); bei Bestehen der Prüfungen in beiden Semestern wird 
am Ende des zweiten Semesters I ECTS-Punkt vergeben.· 
4 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Studien- und Prüfungsordnung der Universität �annheiin für den Masterstudiengang „Master 
of Laws (LL.M.)" in der jeweils geltenden Fassung i.V.m. dem Modulhandbuch für den Masterstudiengang „Master of Laws" (LLM.) 
festgesetzt. 
5 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten sind den Semester- und Kursübersichten der 
Studienprogramme in dieser Anlage zu entnehm�. 
6 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTS-Punkten werden in der Studienordnung für den 
Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE) der Universität Mannheim in der jeweils 



geltenden Fassung i. V. m. dem Kurskatalog des Promotionsstudiengang Volkswirtschaftslehre am CDSE in der jeweils geltenden Fassung 
festgesetzt. 
7 Die zur Verfügung stehenden Kurse mit den jeweils zugehörigen Prüfungen und ECTSaPunkten werden im Kurskatalog des
Promotionsstudiengangs Sozialwissenschaften am CDSS i.V.m. der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Arts 
(M.A.) Political Science und Master of Arts (M.A.) Sociology der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Mannheim/Gemeinsamen 
Prüfungsordnung für die Studiengänge Master of Science (M.Sc.) in Psychologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt. 
8 Die dem Kurs zugehörige Prüfung wird in der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den volkswirtschaftlichen Masterstudiengang
in der jeweils geltenden Fassung i.V.m. dem Kurskatalog für den volkswirtschaftlichen Masterstudiengang festgesetzt." 

Artikel 2 

Schlussbestimmungen 

§1

Anwendungsbereich 

Die Regelungen dieser Änderungssatzung finden ausschließlich auf Studierende des 
Promotionsstudiengang Betriebswirtschaftslehre am Center for Doktoral Studies in Business (CDSB) der 
Universität Mannheim Anwendung, die ihr Studium nach den Regelungen der Studienordnung für den 
Promotionsstudiengang Betriebswirtschaftslehre am Center for Doktoral Studies in Business (CDSB) vom 
14. Juni 2016 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 17/2016, S. 5 ff) ab dem Herbst
/Wintersemester 2018/2019 aufnehmen:.

§2.
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 1m amtlichen Teil der 
Bekarintmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft .. 

Genehmigt und ausgefertigt: 

Mannheim, den 8 7. Juni 2018 

Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden 
Rektor 



Praktikumsordnung 
für den Studiengang Bachelor of Arts (B. A.) Politikwissenschaft 
der Fakultät für Sozialwissenschaften der 
Universität Mannheim 

vom O 8, Juni 2018 

Aufgrund von§ 32 Absatz 3 Satz 1 Landeshochschulgesetz (LHG) hat der Senat der Univer
sität Mannheim gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 LHG am 30. Mai 2018 die nachfol
gende Praktikumsordnung beschlossen. Der Rektor hat dieser Satzung zugestimmt am 

O 8. Juni 2018 

Soweit in der Praktikumsordnung bei der Bezeichnung von Personen die männliche Formbe
nutzt wird, schließt diese Frauen in der jeweiligen Funktion ausdrücklich mit ein. 

1 nhaltsübersicht 

§ 1. Allgemeines
§ 2. Ziele und inhaltliche Gestaltung der Praktika
§ 3. Rechtsverhältnis
§ 4. Einsatzbereiche, Dauer und Durchführungsart der Praktika
§ 5. Praktikumsbericht, Praktikumsbescheinigung
§ 6. Prüfer, Leistungsnachweis, Vergabe von ECTS
§ 7. Praktikumsbüro
§ 8. In-Kraft-Treten, Anwendungsbereich

§ 1. Allgemeines ·

(1) Im Studiengang Bachelor of Arts (B. A.) Politikwissenschaft der Universität Mannheim
sind die Studiereriden gemäß den Regelungen der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der
Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: Prüfungsc;,rdnung) ver
pflichtet, im Rahmen des Praxismoduls im Ergänzungsbereich ein sechswöchiges berufsfeld
bezogenes Praktikum zu absolvieren.

(2) Diese Praktikumsordnung regelt in Ergänzung der Prüfungsordnung die Dauer, die Be
rufsfelder sowie das Verfahren und enthält Richtlinien für die Inhalte des Praktikums sowie
dessen Vor- und Nachbereitung.

(3) 1 Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungen nach den Regelungen dieser Prak
tikumsordnung und gemäß der Prüfungsordnung, soweit nicht eine anderweitige Zuständigkeit 
vorgesehen ist. 2Zur Unterstützung des Prüfungsausschusses und seines Vorsitzenden bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben kann ein Praktikumsbüro der Fakultät für Sozialwissenschaften 
eingerichtet werden, dessen Mitarbeiter (Praktikumsmanager) vorbereitende Aufgaben nach 
dieser Praktikumsordnung im Auftrag des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters überneh
men. 

§ 2. Ziele und inhaltliche Gestaltung der Praktika

(1) 1Mit der Durchführung der Praktika soll der Austausch zwischen universitärer Ausbil-
dung und beruflicher Praxis intensiviert werden. 2Für die Studierenden ist dieser Austausch
mit folgenden Zielen verbunden:

1 



3Sie sollen die Möglichkeit erhalten, die jeweils gewählten Berufsfelder kennen zu lernen· und 
durch die Einbindung in konkrete Arbeitsprozesse berufliche Erfahrungen zu gewinnen. 
4Die Arbeit in einem Berufsfeld soll ermöglichen, die im Studium erworbenen Kenntnisse der 
Theorie und Empirie in der Praxis anzuwenden, fehlende Wissensbereiche zu erkennen und 
Anregungen für die weitere Studiengestaltung und für die Themenstellung der Bachelorarbeit 
zu erhalten. 
5Damit verbunden soll das Praktikum den Studierenden helfen, Aufschluss darüber zu gewin
nen, ob die Orientierung auf ein Berufsfeld t�tsächlich den Fähigkeiten und persönlichen Ei
genschaften entgegel'}kommt. 

(2) Den an der Durchführung des Bachelorstudiengangs Politikwissenschaft beteiligten
Fakultätsmitarbeitern sollen anhand der Praktikumsberichte der Studierenden Rückschlüsse
für die inhaltliche Entwicklung des Studiengangs ermöglicht werden.

(3) Die Praktikanten sollen während ihres Praktikums entweder in das laufende Tagesge
schäft des Praktikumsträgers eingebunden werden oder im Rahmen einer oder mehrerer Pro
jektaufgaben für den Aufgabenbereich typische, aber über das Tagesgeschäft hinausgehende
Aufgaben bearbeiten.

§ 3. Rechtsverhältnis

(1) 1Das berufsbezogene obligatorische Praktikum ist in der Regel eine fachpraktische Tä-
tigkeit auf Grundlage eines Vertrages zwischen dem Studierenden und einer Einrichtung der 
Praxis (Praktikumsträger). 2Die Art der Beschäftigung muss dem Ziel des Praktikums gemäß 
§ 2 entsprechen. 3Dem Praktikanten soll vom Praktikumsträger ein qualifiziertes Zeugnis aus
gestellt werden.

(2) Die Praktikanten haben keinen Rechtsanspruch auf Gewährung einer Vergütung ge-
genüber der Universität Mannheim.

(3) 1Während der Durchführung des Praktikums in einem Betrieb außerhalb des Einfluss
bereichs der Universität Mannheim ist der Unfallversicherungsschutz durch den für den Betrieb 
zuständigen Unfallversicherungsträger abzudecken. 2Der Abschluss einer privaten Haftpflicht
versicherung wird empfohlen. 

§ 4. Einsatzbereiche; Dauer und Durchführungsart der Praktika

(1) 1Die Einsatzbereiche für eir:i Praktikum sollen folgenden Berufsfeldern angehören, für
welche der Studiengang qualifiziert: Wissenschaftliche Forschung und Lehre, Markt-, Medien
und Meinungsforschung, Journalismus, interne und externe Kommunikation, Marketing, Wer
bung, Unternehmensberatung, Politische Erwachsenenbildung, Politikberatung, Politische na
tionale und internationale Institutionen, öffentliche Verwaltung, Non-Profit-Organisationen und 
Non-Governmental-Organisationen. 2Die Organisationseinheit, bei der das Praktikum absol
viert wird, muss mindestens mit einer hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle ausgestattet 
sein. 

(2) 1 Das Praktikum soll al_s Blockpraktikum abgeleistet werden. 2Es hat eine Dauer von
sechs Wochen bzw. 210 Arbeitsstunden. 3Das Praktikum kann in maximal zwei Einsatzzeit
räume aufgeteilt werden, wobei ein zusammenhängender Zeitraum von drei Wochen nicht un
terschritten werden soll. 4Besondere inhaltliche oder organisatorische Gründe, z. B. Projekt
aufgaben oder journalistische Tätigkeiten, können zu einer Abweichung von dieser Regel füh
ren, so dass der Arbeitseinsatz nur an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Tageszeiten 
erfolgt oder das Praktikum studienbegleitend durchgeführt wird. 51n diesen Fällen muss sicher
gestellt sein, dass das Gesamtvolumen des Praktikums dem in Satz 2 genannten zeitlichen 
Rahmen von 210 Arbeitsstunden entspricht. 

2 



(3) 1Das Praktikum ist Teil des Studiums und ist innerhalb der maximalen Studienzeit zu
absolvieren. 2Es soU in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden, es kann aber auch stu
dienbegleitend durchgeführt werden. 3Es wird empfohlen, das Praktikum nach Abschluss der
Basismodule, in der Regel nach dem dritten Fachsemester, durchzuführen.

(4) 1Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft oder im Rahmen studentischer Nebentä
tigkeiten können berücksichtigt werden, sofern sie den ,Anforderungen für Praktika aus Absatz
1 l;>is 3 entsprechen. 20ie Regelungen der§§ 5 und 6 gelten entsprechend. 3Eirie gesonderte
Antragstellung ist nicht erforderlich. 4Über die Genehmigung der Tätigkeiten entscheidet der
Prüfer im Rahmen seiner Entscheidung gemäß § 6 Absatz 1.

(5) 1Einsatzbereiche oder -zeiten, die nicht in den Absätzen 1 bis 4 genannt sind, können
auf begründeten schriftlichen Antrag genehmigt werden. 2Über die Genehmigung des Antrags
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses;

§ 5. Praktikumsbericht, Praktikumsbescheinigung 

(1) 1Zu jedem Praktikum ist ein Praktikumsbericht zu verfassen. 2Der Praktikumsbericht
stellt einen eigenständig verfassten Erfahrungsbericht dar mit einem Umfang von mindestens
750 Wörtern (ca. 2 Seiten Oin A4). 3Der Bericht soll Informationen zu den folgenden Aspekten
des Praktikums enthalten:

· · 

• Beschreibung der Institution oder des Unternehmens, wo das Praktikum absolviert
wurde,

• Beschreibung der Abteilung oder des konkreten Einsatzbereiches,
• Darstellung des Praktikums: Ausstattung des · Praktikumsplatzes, Art der Betreuung

während des Praktikums, Beschreibung der ausgeübten Tätigkeiten und Perspektiven
hinsichtlich einer Ans.chlussbeschäftigung,

• Reflexion über den Stellenwert der universitären Ausbildungsinhalte in dem jeweiligen
Kontext,

• Anregungen für die Entwicklung der universitären Ausbildungsinhalte sowie
• Bewertung und Empfehlung des Praktikums für andere Studierende.

4Für die inhaltliche und formale Gestaltung des Berichts gelten die Standards schriftlicher wis
senschaftlicher Arbeiten. 5Mit dem Praktikumsbericht hat der Studierende eine eigenhändig 
unterschriebene Erklärung über die Eigenständigkeit der Arbeitsleistung entsprechend den 
Regelungen der Prüfungsordnung über schriftliche Seminar- und Projektarbeiten abzugeben. 
6Wird die Erklärung nicht erteilt, kann von der Berücksichtigung des Praktikumsberichts abge
sehen und die Studienleistung Praktikum mit „nicht bestanden" bewertet werden. 
70em Bericht ist zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Redlichkeit eine Bescheinigung des 
Praktikumsträgers über das abgeleistete Praktikum in Kopie beizulegen. 

' ' 
' 

(2) 1 Der Praktikumsbericht nebst Eigenständigkeitserklärung und die Praktikumsbeschei-
nigung sind im Anschluss an das Praktikum im Praktikumsbüro der Fakultät für Sozialwissen
schaften abzugeben. 20ie Abgabe soll während oder nach erfolgreicher Teilnahme an der 
Übung Politikwissenschaft und Praxis II erfolgen. 3Neben einer schriftlichen Ausfertigung ist 
eine elektronische Fassung des Praktikumsberichts abzugeben. 4Soweit eine freiwillige Ein
willigung des Studierenden und des Praktikumsträgers vorliegt, kann eine Bereitstellung des 
Praktikümsberichts auf einer geschützten Internetseite der Universität Mannheim erfolgen. 

§ 6. Prüfer, Leistungsnachweis, Vergabe von EC!S 

(1) 1Die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Studienleistung trifft der 
für das Praxismodul bestellte Prüfer aufgrund des vorgelegten Praktikumsberichts/ der Prakti
kumsberichte. 2Prüfer können auch akademische Mitarbeiter des Praktikumsbüros sein, denen 
das Rektorat die Prüfungsbefugnis gemäß den landesrechtlichen Vorschriften übertragen hat. 
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31n die Entscheidung fließt mit ein, ob das Praktikum die formalen Voraussetzungen gemäß 
den §§ 2, 4 und 5 erfüllt. 4Bei Nichtbestehen ergeht ein Bescheid durch den Prüfer. 5Wird der 
Praktikumsbericht mit nicht bestanden bewertet, das Praktikum als solches hingegen aner
kannt, kann unter Beachtung der Regelungen über die maximale Studienzeit ein neuer Prak
tikumsbericht gemäß § 5 vorgelegt werden. 6Wird die Studienleistung mit nicht bestanden be
wertet, weil das Praktikum oder die Praktikumsstelle nicht den in dieser Praktikumsordnung 
geregelten Anforderungen und Zielen entspricht, hat der Studierende unter Beachtung dieser 
Regelungen innerhalb der maximalen Studienzeit ein neues Praktikum zu absolvieren. 

(2) 1 Der Prüfer erteilt nach positiver Entscheidung gemäß Absatz 1 den zu erwerbenden 
Leistungsnachweis. 2F ür das erfolgreich absolvierte Praktikum werden die in der Prüfungsord
nung festgelegten ECTS-Punkte vergeben. 3Die Entscheidung ist im Studienbüro aktenkundig 
zu machen. 4Das Praktikum wird dem Semester zugeordnet, in dem der Studierende die not
wendigen Unterlagen gemäß § 5 Absatz 2 im Praktikumsbüro abgegeben hat. 

§ 7. Praktikumsbüro

1Die Praktikumsberichte werden nach den jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmun
gen vom Praktikumsbüro archiviert. 2Das Praktikumsbüro unterstützt die selbstständige Suche 
der Studierenden nach einem Praktikumsplatz. 

§ 8. In-Kraft-Treten, Anwendungsbereich

1 Diese Praktikumsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Teil der
Bekanntmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft und gilt für a.lle Studie
renden der genannten Prüfungsordnung. 2Gleichzeitig tritt die Praktikumsordnung für den Ba
chelor of Arts (B.A.) Studiengang P91itikwissenschaft der Fakultät für Sozialwissenschaften
der Universität Mannheim vom 15. Dezember 2009 (Bekanntmachungen des Rektorats Nr.
32/2009, S. 51 ff.) außer Kraft.

Genehmigt und ausgefertigt:
Mannhei�, den 

7 . 0. 8. Juni 2018

8� 
Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden 
Rektor 
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Praktikumsordnung 
für den Studiengang Bachelor of Arts (B. A.) Soziologie 
der Fakultät für Sozialwissenschaften der 
Universität Mannheim 

vom Jl 8. _ Juni 2018 

Aufgrund von § 32 Absatz 3 Satz 1 Landeshochschulgesetz (LHG) hat der Senat der Univer
sität Mannheim gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 LHG am 30. Mai 2018 die nachfol
gende Praktikumsordnung beschlossen. Der Rektor hat dieser Satzung zugestimmt am 

(l 8. Juni 2018 

Soweit in der Praktikumsordnung bei der Bezeichnung von Personen die männliche Form be
nutzt wird, schließt diese Frauen in der jeweiligen Funktion ausdrücklich mit ein. 

Inhaltsübersicht 

§ t. Allgemeines
§ 2. Ziele und inhaltliche Gestaltung der Praktika
§ 3. Rechtsverhältnis
§ 4. Einsatzbereiche,· Dauer und Durchführungsart der Praktika
§ 5. Praktikumsbericht, Praktikumsbescheinigung
§ 6. Prüfer, Leistungsnachweis, Vergabe von ECTS
§ 7. Praktikumsbüro
§ 8. In-Kraft-Treten, Anwendungsbereich

§ 1. Allgemeines

(1) Im Studiengang Bachelor of Arts (8. A.) Soziologie der Universität Mannheim sind die
Studierenden gemäß den Regelungen der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Univer
sität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: Prüfungsordnung) verpflich
tet, im Rahmen des Praxismoduls irri Ergänzungsbereich ein sechswöchiges berufsfeldbezo-
genes Praktikum zu absolvieren.

(2) Diese Praktikumsordnung regelt in Ergänzung der Prüfungsordnung die Dauer, die Be
rufsfelder sowie das Verfahren und enthält Richtlinien für die Inhalte des Praktikums sowie
dessen Vor- und Nachbereitung.

(3) 1Der Prüfungsausschuss trifft alle Entscheidungennach den Regelungen dieser Prak
tikumsordnung und gemäß der Prüfungsordnung, soweit nicht eine anderweitige Zuständigkeit
vorgesehen ist. 2Zur Unterstützung des Prüfungsausschusses und seines Vorsitzenden bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben kann ein Praktikumsbüro der Fakultät für Sozialwissenschaften
eingerichtet werden, dessen Mitarbeiter (Praktikumsmanager} vorbereitende Aufgaben nach
dieser Praktikumsordnung im Auftrag des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters überneh
men.

§ 2. Ziele und inhaltliche Gestaltung der Praktika

(1) 1Mit der Durchführung der Praktika soll der Austausch zwischen universitärer Ausbil-
dung und beruflicher Praxis intensiviert werden. 2Für die Studierenden ist dieser Austausch
mit folgenden Zielen verbunden:
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3Sie sollen die Möglichkeit erhalten, die jeweils gewählten Berufsfelder kennen zu lernen und 
durch die Einbindung in konkrete Arbeitsprozesse berufliche Erfahrungen zu gewinnen. 
4Die Arbeit in einem Berufsfeld soll ermöglichen, die im Studium erworbenen Kenntnisse der 
Theorie und Empirie in der Praxis anzuwenden, fehlende Wissensbereiche zu erkennen und 
Anregungen für die weitere Studiengestaltung und für die Themenstellung der Bachelorarbeit 
zu erhalten. 
5Damit verbunden soll das Praktikum den Studierenden helfen, Aufschluss darüber zu gewin
nen, ob die Orientierung auf ein Berufsfeld tatsächlich den Fähigkeiten und persönlichen Ei
genschaften entgegenkommt. 

(2) Den an der Durchführung des Bachelorstudiengangs Soziologie beteiligten Fakultäts
mitarbeitern sollen anhand der Praktikumsberichte der Studierenden Rückschlüsse für die in
haltliche Entwicklung des Studiengangs ermöglicht werden.

(3) Die Praktikanten sollen während ihres Praktikums entweder in das laufende Tagesge
schäft des Praktikumsträgers eingebunden werden oder im Rahmen einer oder mehrerer Pro
jektaufgaben für den Aufgabenbereich typische, aber über das Tagesgeschäft hinausgehende
Aufgaben bearbeiten.

§ 3. Rechtsverhältnis 

(1) 1Das berufsbezogene obligatorische Praktikum ist in der Regel eine fachpr�ktische Tä-
tigkeit auf Grundlage eines Vertrages zwischen dem Studierenden und einer Einrichtung der
Praxis (Praktikumsträger). 2Die Art der Beschäftigung muss dem Ziel des Praktikums gemäß
§ 2 entsprechen. 3Dem Praktikanten soll vom Praktikumsträger ein qualifiziertes Zeugnis aus
gestellt werden.

(2) Die Praktikanten haben keinen Rechtsanspruch auf Gewährung einer Vergütung ·ge-
genüber der Universität Mannheim.

(3) 1Während der Durchführung des Praktikums in einem Betrieb außerhalb des Einfluss
bereichs der Universität Mannheim ist der Unfallversicherungsschutz durch den für den Betrieb
zuständigen Unfallversicherungsträger abzudecken. 2Der Abschluss einer privaten Haftpflicht-.
versicherung wird empfohlen.

§ 4. Einsatzbereiche, Dauer und Durchführungsart der Praktika 

(1) 1Die Einsatzbereiche für_ ein Praktikum sollen folgenden Berufsfeldern angehören, für
welche der Studiengang qualifiziert: Wissenschaftliche Forschung und Lehre, Markt-, Medien
und Meinungsforschung, Journalismus, interne und externe Kommunikation, Marketing, Wer
bung, Unternehmensberatung, Politische Erwachsenenbildung, Politikberatung, Politische na
tionale und internationale Institutionen, öffentliche Verwaltung, Non-Profit-Organisationen und
Non-Governmental-Organisationen. 2Die Organisationseinheit, bei der das Praktikum absol
viert wird, muss mindestens mit einer hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle ausgestattet
sein.

(2) 1Das Praktikum soll als Blockpraktikum abgeleistet werden. 2Es hat eine Dauer von
sechs Wochen bzw. 210 Arbeitsstunden. 3Das Praktikum kann in maximal zwei Einsatzzeit
räume aufgeteilt werden, wobei ein zusammenhängender Zeitraum von drei Wochen nicht un
terschritten werden soll. 4Besondere inhaltliche oder. organisatorische Grüride, z. B. Projekt
aufgaben oder journalistische Tätigkeiten, können zu einer Abweichung von dieser Regel füh
ren, so dass der Arbeitseinsatz nur an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Tageszeiten
erfolgt oder das Praktikum studienbegleitend durchgeführt wird. 51n diesen Fällen muss sicher-
gestellt sein, dass das Gesamtvolumen des Praktikums dem in Satz 2 genannten zeitlichen
Rahmen von 210 Arbeitsstunden entspricht.
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(3) 1Das Praktikum ist Teil des Studiums und ist innerhalb der maximalen Studienzeit zu
absolvieren. 2Es soll in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden, es kann aber auch stu
dienbegleitend durchgeführt werden. 3Es wird empfohlen, das Praktikum nach Abschluss der
Basismodule, in der Regel nach dem dritten Fachsemester, durchzuführen.

(4) 1Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft oder im Rahmen studentischer Nebentä
tigkeiten können berücksichtigt werden, sofern sie den Anforderungen für Praktika aus Absatz 
1 bis 3 entsprechen. 2Die Regelungen der §§ 5 und 6 gelten entsprechend. 3Eine gesonderte 
Antragstellung ist nicht erforderlich. 4Über die Genehmigung der Tätigkeiten entscheidet der 
Prüfer im Rahmen seiner Entscheidung gemäß § 6 Absatz 1 .. 

(5) 1 Einsatzbereiche oder -zeiten, die nicht in den Absätzen 1 bis 4 genannt sind, können 
auf begründeten schriftlichen Antrag genehmigt werden. 2Über die Genehmigung des Antrags 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§ 5. Praktikumsbericht, Praktikumsbescheinigung 

(1) 1Zu jedem ·Praktikum ist ein Praktikumsbericht zu verfassen. 2Der Praktikumsbericht
stellt einen eigenständig verfassten Erfahrungsbericht dar mit einem Umfang von mindestens
750 Wörtern (ca. 2 Seiten Din A4). 3Der Bericht soll Informationen zu den folgenden Aspekten
des Praktikums enthalten:

• Beschreibung der Institution oder des Unternehmens, wo das Praktikum absolviert
wurde;

• Beschreibung der Abteilung oder des konkreten Einsatzbereiches,
• Darstellung des Praktikums: Ausstattung des Praktikumsplatzes, Art der Betreuung

während des Praktikums, Beschreibung der ausgeübten Tätigkeiten und Perspektiven
hinsichtlich einer Anschlussbeschäftigung,

• Reflexion über den Stellenwert der universitären Ausbildungsinhalte in dem jeweiligen
Kontext,

• Anregungen für die Entwicklung der universitären Ausbildungsinhalte sowie
• Bewertung und Empfehlung des Praktikums für andere Studierende.

4F ür die inhaltliche und formale Gestaltung des Berichts gelten die Standards schriftlicher wis- . 
senschaftlicher Arbeiten. 5Mit dem Praktikumsbericht hat der Studierem;le. eine eigenhändig 
unterschriebene Erklärung über· die Eigenständigkeit der Arbeitsleistung entsprechend den 
Regelungen der Prüfungsordnung über schriftliche Seminar- und Projektarbeiten abzugeben. 
6Wird die Erklärung nicht erteilt, kann von der Berücksichtigung des Praktikumsberichts abge
sehen und die Studienleistung Praktikum mit "nicht bestanden" bewertet werden. 
7Dem Bericht ist zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Redlichkeit eine Bescheinigung des 
Praktikumsträgers über das abgeleistete Praktikum in Kopie beizulegen. 

(2) 1Der Praktikumsbericht nebst Eige.nständigkeitserklärung und die Praktikumsbeschei
nigung sind im Anschluss an das Praktikum im Praktikumsbüro der Fakultät für Sozialwissen
schaften abzugeben. 2Die Abgabe soll während oder nach erfolgreicher Teilnahme an der
Übung Soziologie und Praxis 11 erfolgen, 3Neben einer schriftlichen Ausfertigung ist eine elekt
ronische Fassung des Praktikumsberichts abzugeben. 4Soweit eine freiwillige Einwilligung des
Studierenden und des Praktikumsträgers vorliegt, kann eine Bereitstellung des Praktikumsbe
richts auf einer geschützten Internetseite der Universität Mannheim erfolgen.

§ 6. Prüfer, Leistungsnachweis, Vergabe von ECTS 

(1) 1Die Entscheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Studienleistung trifft der 
für das Praxismodul bestellte Prüfer aufgrund des vorgelegten Praktikumsberichts/ der Prakti
kumsberichte. 2Prüfer können auch akademische Mitarbeiter des Praktikumsbüros sein, denen 
das Rektorat die Prüfungsbefug.nis gemäß den landesrechtlichen Vorschriften übertragen hat. 
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31n die Entscheidung fließt mit ein, ob das Praktikum die formalen Voraussetzungen gemäß 
den §§ 2, 4 und 5 erfüllt. 4Bei Nichtbestehen ergeht ein Bescheid durch den Prüfer. 5Wird der 
Praktikumsbericht mi_t nicht bestanden bewertet, das Praktikum als solches hingegen aner
kannt, kann unter Beachtung der Regelungen über die maximale Studienzeit ein neuer Prak
tikumsbericht gemäß §' 5 vorgelegt werden. 6Wird die Studienleistung mit nicht bestanden be
wertet; weil das Praktikum oder die Praktikumsstelle nicht den in dieser Praktikumsordnung 
geregelten Anforderungen und Zielen entspricht, hat der Studierende unter Beachtung dieser 
Regelungen innerhalb der maximalen Studienzeit ein neues Praktikum zu absolvieren. 

(2) 1Der Prüfer erteilt nach positiver Entscheidung geinäß Absatz 1 den zu erwerbenden
Leistungsnachweis. 2Für das erfolgreich absolvierte Praktikum werden die in der Prüfungsord
nung festgelegten ECTS-Punkte vergeben. 3Die Entscheidung ist im Studienbüro aktenkundig
zu machen. 4Das Praktikumwird dem Semester zugeordnet,· in dem der Studierende die not
wendigen Unterlagen gemäß § 5 Absatz 2 im Praktikumsbüro abgegeben hat.

§ 7. Praktikumsbüro · 

1 Die Praktikumsberichte werden nach den jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmun
gen vom Praktikumsbüro archiviert. 2Das Praktikumsbüro unterstützt die selbstständige Suche 
der Studierenden nach einem Praktikumsplatz. 

§ 8. · In-Kraft-Treten, Anwendungsbereich

1Diese Praktikumsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats der Universität Mannheim in Kraft und gilt für alle Studie
renden der genannten Prüfungsordnung. 2Gleichzeitig tritt die Praktikumsordnung für den Ba
chelor of Arts (B.A.) Studiengang Soziologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Univer
sität Mannheim vom 15. Dezember 2009 (Bekanntmachungen des Rektorats Nr. 32/2009, S. 
47 ff.) außer Kraft. 

Genehmigt und ausg·efertigt: 
Mannheim, den 

O 8. Juni ZOfS 

Gv1• 
Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden 
Rektor 
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